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«Vom Konzept zum Markt»

Mit dem Stichwort «Vom Konzept zum Markt» hat die ökumeni-
sehe Fachzeitschrift für Kommunikation und Medien* ihren Rückblick
auf die Entwicklung der schweizerischen Medienlandschaft im letzten
Jahrzehnt an markanten Eckdaten festgemacht und eingängig auf den

Begriff gebracht. Denn vor zehn Jahren ist der von einer bundesrät-
liehen Kommission erarbeitete Bericht «Medien-Gesamtkonzeption»
erschienen, und heute entwickelt sich die Medienlandschaft, vor allem
die Presse, «ausschliesslich nach Gesetzen des Marktes und des wirt-
schaftlichen Wettbewerbs»^. Davon ist bekanntlich die katholische Pres-
se nicht ausgenommen. Um so erfreulicher ist es deshalb, wenn nicht nur
das Verschwinden von Titeln zu beklagen, sondern auch von Zuversicht-
lieh stimmenden Auflagensteigerungen zu vernehmen ist.

Während die Kinderzeitschrift «tut» dringend einen erweiterten
Träger- bzw. Förderverein aufbauen können muss,^ kann die Zeitschrift
«Frau + Familie aktuell» eine erfreuliche Auflagesteigerung vermelden.
Dies ist um so erfreulicher, als diese vom Schweizerischen Katholischen
Frauenbund (SKF) und von den Frauen- und Müttergemeinschaften der
Schweiz (FMG) herausgegebene Frauenzeitschrift 60 Jahre alt wird. Im
Oktober 1933 begann die von den Schweizerischen Katholischen Müt-
tervereinen und dem Schweizerischen Katholischen Erziehungsverein
herausgegebene «Elternzeitschrift und Mütterblatt» mit dem Titel «Die
katholische Familie» zu erscheinen. Die Namensänderungen über «Die
Familie» und «Ehe-Familie» zu «Frau + Familie aktuell» und die Wechsel
in der Herausgeberschaft lassen die Geschichte des redaktionellen Kon-
zepts erahnen. Die letzte Namensänderung war mit einer inhaltlichen
und grafischen Umgestaltung sowie einem Wechsel in der Redaktion
verbunden. Verständigungs- und Verstehensschwierigkeiten, die die her-
ausgebenden Verbände nur lösen konnten, indem sie die Redaktion aus-
wechselten, sowie ein Druckereiwechsel - nicht nur den Verlagen, son-
dern auch den Druckereien bläst der Wind ins Gesicht - trugen zusätz-
lieh dazu bei, dass die Zeitschrift ins Schlingern kam. Inzwischen hat sie
sich dank einer qualifizierten Redaktion und eines engagierten Verlages
mehr als nur auffangen können. Die nächsten Jahre werden wohl end-
gültig zeigen, ob sich «Frau + Familie aktuell» auf dem Markt behaupten
kann.

Wenn anderseits die Herausgabe der Zeitschrift «Informatio», die
«Mitteilungen des Seraphischen Liebeswerkes. Pro infante et familia»,
eingestellt wurde, hat das nur zum Teil mit dem Markt zu tun; denn «In-
formatio» war in ihrer Kombination von Fachzeitschrift für namentlich
Soziales und Medium der Öffentlichkeitsarbeit für das soziale und kirch-

Erscheint wöchentlich, jeweils donnerstags
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liehe Werk eine Zeitschrift eigener Art. Sie war ein kirchlicher Dienst
rnüfe/s eines Mediums.

Anders wiederum ist der Dienst, den der Katholische Medien-
dienst (KM) und der Evangelische Mediendienst (EM) leisten: dieser
kirchliche Dienst wird im ßcrez'c/z der Medien wahrgenommen, als

Bemühung, Kirche und Medien theoretisch und praktisch zusammenzu-
bringen. Auch diese beiden Dienststellen haben sich im letzten Jahr-
zehnt - mit den Entwicklungen der Medienlandschaft wie der Kirchen-
landschaft - erheblich entwickelt. Manches von dieser Entwicklung
kann daran abgelesen werden, dass die beiden Dienste heute die gleiche
Bezeichnung tragen und vielfach zusammenarbeitend Anlässlich des 25-
Jahr-Jubiläums des Evangelischen Mediendienstes - er wurde von den
deutschschweizerischen evangelisch-reformierten Kantonalkirchen am
13. Mai 1968 als «Verein für Film, Radio und Fernsehen gegründet» -
hat dessen Präsident Robert Furrer von der gemeinsamen Bezeichnung
her eine zweifache Gemeinsamkeit herausgestellt. Zum einen ist die
Medienarbeit eine einzige Aufgabe geworden. Die kirchliche Beschäfti-
gung mit den Medien lässt sich heute nicht mehr aufteilen in Filmarbeit
oder Radioarbeit oder Fernseharbeit. «Längst sind die medialen Wirk-
lichkeiten in einer Art präsent, wie sie vielleicht nur vergleichbar sind
mit dem Universalienstreit des Mittelalters: mittelbare, mediatisierbare
Erfahrungen treten an die Stelle unmittelbarer, sinnlicher Erfahrungen.
Die Überschaubarkeit menschlicher Erfahrungsräume wird ersetzt
durch künstliche Nachbarschaften. Sozialisierungsräume für kulturelle,
religiöse und emotionale Erfahrungen nehmen ab.»® Zum andern ist die
christliche Medienarbeit eine allen Kirchen gemeinsame Aufgabe ge-
worden, weil alle Kirchenglieder mit Medien leben und weil sich die
kirchliche Medienarbeit auch als ein christlicher - nicht konfessioneller

- Dienst an der Gesellschaft, an der Öffentlichkeit versteht.
Kultursoziologen machen indes darauf aufmerksam, dass unsere

Gesellschaft dabei ist, eine Erlebnisgesellschaft zu werden.® Eine Erleb-
nisgesellschaft aber läuft Gefahr, in Erlebniswelten zu zerfallen und so
an Öffentlichkeit zu verlieren. Bislang wurde soziale Kommunikation
aber immer in ihrem Bezug zum öffentlichen Raum wahrgenommen,
und wegen dieses Bezuges haben sich die Kirchen im Bereich der Medi-
en, auf der Ebene des Konzeptes und nicht des Marktes, auch engagiert
und sich dies - wie andere Dienste - auch etwas kosten lassend Es ver-
steht sich von selbst, dass die Herausforderung durch die Folgen einer
Erlebnisgesellschaft von den Kirchen aufgenommen werden muss und
dass sie durch einen Rückzug in die kirchlichen Erlebniswelten nicht
aufgenommen würde.Von ihrem «Konzept» her muss das Interesse der
Kirche auf das ausgerichtet bleiben, was grösser ist als ihr «Markt», was
verbindlicher ist als die heutige Nachfrage nach Erleben.

/?o//' We/he/

' ZOOM Kommunikation & Medien. Herausgegeben vom Katholischen Mediendienst
(KM) und vom Evangelischen Mediendienst (EM) (Jungstrasse 9, 8050 Zürich).

' Ernst Bolliger, Pressekonzentration in der Schweiz: die Krise hat begonnen, in: ZOOM
Kommunikation & Medien 1993, Nr. 1, S. 26.

' Informationen bei: tut, Vereinsmitgliedschaft, Postfach, 6000 Luzern.
* Auch darüber geben die Jahresberichte Auskunft, die beim jeweiligen Mediendienst bezo-

gen werden können (KM: Bederstrasse 76, 8002 Zürich, Telefon 01-202 01 31. Telefax 01-202 49 33;
EM: Jungstrasse 9, 8050 Zürich, Telefon 01-302 42 52, Telefax 01-302 82 05).

' Statement an der Pressekonferenz vom 13. Mai 1993.

' Gerhard Schulze, Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt
a. M. 1992.

' 1992 zahlten Fastenopfer, Römisch-katholische Zentralkonferenz und Zentralkommission
Zürich an den KM Beiträge in der Höhe von 0,78 Mio. Fr., während die Mitgliedkirchen des EM
Beiträge in der Höhe von 1,39 Mio. Fr. zahlten.

Pastoral

Gottesdienst
verstehen und leben

Bei den Begründungen von Kirchen-
austritten spielen immer wieder menschli-
che Faktoren eine Hauptrolle. Der eine ist
mit dem Papst nicht einverstanden, der
andere ist vom Bischof oder vom Pfarrer
enttäuscht, der dritte kann die Morallehre
der Kirche nicht in allem teilen. Von Amt,
Institution und Moral ist überhaupt viel
die Rede, wenn das Thema Kirche im Ge-
spräch aufscheint. Das alles ist sicher nicht
unwichtig. Aber ist es auch die Mitte, ist es

das Wesentliche?
Ich meine, die Mitte und das Zentrum

der Kirche ist mysrisc/t. Es ist ein Mysteri-
um, ein Geheimnis. Dieses steht im Mit-
telpunkt der Versammlung, zu der die Ge-
meinschaft der Kirche zusammenkommt.
Wir nennen es Gottesdienst, Messfeier,
Eucharistie. Aber ist es nicht bezeichnend,
dass heute die Teilnahme am Gottes-
dienst, an der eigentlichen Feier des Glau-
bensgeschehens abnimmt? Viele Christen
haben keinen Bezug zu dieser Mitte. Für
sie erschöpft sich Kirche im menschlichen
Betrieb, in Sitzungen, Verfügungen, auto-
ritären Amtsstrukturen, in Kirchensteu-
ern usw. Was besteht da noch für ein Un-
terschied zu Parteien, Wirtschaftsverbän-
den und Gewerkschaften? Angesichts die-
ser Realität wäre es heute wichtig, die
Christen zur eigentlichen Mitte der Kirche
zu führen, zu der wunderbaren Verbin-
dung und Gemeinschaft der einzelnen mit
Christus, der für uns alle sein Leben hin-
gegeben hat.

Von daher ist auch die Gebetsmeinung
des Papstes für den Juni' zu verstehen. Es
ist darin die Rede von einem Begreifen:
Das eucharistische Geheimnis möge kla-
rer begriffen werden als Opfer, Lob, Dank
und Versöhnung.

Lob und Danksagung
Wenn wir zum Gottesdienst zusam-

menkommen, sind Gott und sein gnädiges
Handeln an uns die Mitte, um die wir uns
versammeln. Das Menschengezänk, der
Streit der Meinungen, müssten schweigen
oder mindestens zurücktreten. «Ehre sei

Gott in der Höhe», singen wir im Gloria.

' ftipsf In der Messfeier möge das euchari-
stische Geheimnis klarer als Opfer. Lob, Dank-
sagung und Versöhnung begriffen werden.
Schweizer ß/sc/iö/e: Für das Volk Gottes und
sein Leben aus der Eucharistie.
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14. Sonntag im Jahreskreis: Mt 11,25-30

1. Kontext und Aufbau
Der Abschnitt zwischen der Jün-

gerrede (9,35-11,1) und der Gleichnis-
rede über das Himmelreich (13,1-53)
ist von einer lockeren Zusammenstel-
lung von Redeabschnitten und der

Darstellung von beginnenden Ausein-
andersetzungen bestimmt. Nach dem
Urteil über den Täufer (11,7-19) und
vor dem Konflikt über das Ährenab-
reissen am Sabbat (12,1-8) steht eine

dreiteilige Spruchfolge mit verschiede-

nem thematischen Akzent. Dem Weh-
ruf über die Städte Galiläas (11,20-24)
folgen der Dankruf an den Vater
(11,25-27) und der Nachfolgeruf an
alle Menschen (11,28-30).

Die zwei zuletzt genannten Spruch-
abschnitte bilden die liturgische Peri-
kope. Die Gliederung orientiert sich

an dieser Zusammenstellung.

2. Aussage
Der Moment der Rede Jesu (11.25)

wird als ka/Vds bezeichnet, es ist also

ein heilsbedeutsamer Augenblick. Der
Lobpreis hat die paradoxe Haltung
Gottes zum Inhalt, der sich anders ver-
hält, als Menschen dies erwarten. Die-
se Eigenart Gottes ist auch an anderen
Stellen Inhalt biblischen Lobes (vgl.
z.B. Lk 1,50-53) oder biblischer Aus-

sage (vgl. z.B. 1 Kor 1,24-2,16). In den
Adressaten göttlichen Handelns kom-
men jene Menschen in den Blick, de-

nen schon die Seligpreisungen (5,3-10)
gegolten haben. Ausdrücklich wird
diese Verhaltensweise mit Gottes Wil-
len identifiziert (11,26); sie entspricht
also Gottes Wesen und ist nicht das

Ergebnis äusserer Gegebenheiten. Die
weiterführende Reflexion (11,27) trägt
in Sprache und Aussageart johannei-

sehe Züge. Sie verweist auf den inne-
ren Rückbezug Jesu auf den Vater, der
über ihn auf die Glaubenden weiter-
reicht (vgl. dazu auch ähnlich 10,40).

Der Ruf in die Nachfolge (11,28)
erscheint als folgerichtige Konse-

quenz: Wenn Gott sich der Kleinen
und Schwachen annimmt, gilt der Ruf
Jesu um so mehr den Beladenen. Das
Bildwort vom Aufnehmen des Joches
erinnert einerseits an die Nachfolge-
Sprüche (vgl. z.B. 10,38). Es kann je-
doch auch an die im Judentum geläufi-
ge Vorstellung von der Torah als dem
(leichten) Joch für die Menschen an-
spielen. Vor allem dann ist die Anwei-
sung, aus dem Vorbild Jesu eine Lehre
zu ziehen, verständlich. Das Stichwort
«Ruhe» (11,28 und sodann 11,29 im
Zitat aus Jer 6,16) ist als Ausdruck der
inneren Geborgenheit zu verstehen. In
diesem Sinn ist auch das abschliessen-
de Wort vom angenehmen und leich-
ten Joch zu deuten (11,30): da die Bot-
schaft Jesu die Fülle der Torah bringt
(vgl. 5,17-20), ist sie keine Last, son-
dern eine innere Stärkung.

3. Bezüge zu den Lesungen
Die erste Lesung (Sach 9) greift die

Gattung des Jubelrufes auf. In der
zweiten Lesung (Rom 8) ist das heili-
gende Wirken des Geistes angespro-
chen, das auch Grundlage für das Auf-
nehmen des Joches Jesu ist.

Wh/fer ÄJrc/zsc/t/öger

Wa/tar Äz>c/zscWäger, TVo/essor /iL £.v-

egere r/es Venen Testaments zm r/er T/teo/o-
g/sc/ten ft/ka/taf Luzern, sc/tre/öt /t/r ttrts

des Leseya/zres z4 rege/mdss/g eme
Etn/w/trttng zh r/e/t Jewez'/s kommenden
Sonntags- tt/td Festtagsevnttge/t'e/t

«Wir loben Dich, wir preisen Dich, wir be-

ten Dich an, wir rühmen Dich und danken
Dir; denn gross ist Deine Herrlichkeit.»
Wir loben und bekennen ebenso Christus
als «Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn
des Vaters». Die Orationen, in denen wir
unsere Bitten vortragen, enden mit dem

Lobpreis Christi. Auch das Credo ist ein
lobendes Bekenntnis. Doch der Höhe-
punkt des ganzen Lobens und Preisens ist
der Schluss, der das ganze Hochgebet zu-
sammenfasst: «Durch ihn und mit ihm und
in ihm ist Dir, Gott, allmächtiger Vater, in
der Einheit des Heiligen Geistes alle
Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewig-
keit. Amen.»

Der erwähnte Lobpreis führt uns noch
mehr weg von uns selbst zur eigentlichen
Mitte, Christus. Sein Leben und sein Wir-
ken, sein Leiden und Sterben sind ganz
und gar zum Lobe Gottes. Christus steht

zwar im Mittelpunkt. Durch ihn und in
ihm bringen wir unser Lob dar. Aber das

Wunderbare ist, dass wir mitmachen dür-
fen und einbezogen sind. Wir dürfen ein-
stimmen in Christi Lob, weil wir auf ge-
heimnisvolle Weise seit der Taufe mit ihm
verbunden sind. Jeder hat für sich seine ei-

genen Gründe zum Loben, doch dieses

darf zusammenklingen mit dem Loben
Christi. Mit ihm zusammen zählt unser
Leben und Loben.

Wir loben und preisen Gott wegen
seiner Wohltaten, und wir nennen das

Danke//. «Lasset uns danken dem Herrn,
unserem Gott», singt der Priester vor dem
eigentlichen Dankgebet. Und er fährt fort;
«In Wahrheit ist es würdig und recht, Dir,
Herr, heiliger Vater, immer und überall zu
danken durch Deinen geliebten Sohn
Jesus Christus.» Der Inhalt des Dankens
ist alles, was Gott an uns getan hat durch
Jesus Christus. Auch für die Schöpfung
danken wir Gott, für unser eigenes Leben,
das im tiefsten ein Geschenk Gottes ist.

Unser Danken geschieht wiederum
durch und mit und in Christus. Sein Leben
und Sterben bildeten den höchsten Aus-
druck des Dankes dem Vater gegenüber.
An dieses sein Danken sind wir ange-
schlössen durch die Verbindung mit ihm,
als Christen mit Christus.

Opfer Christi und unser Opfer
In der Eucharistie erfahren wir, dass es

auf das erlösende Leben Christi ankommt.
Wir nennen sein Leiden und Sterben am
Kreuz ein Opfer, aber im tiefsten ist sein

ganzes Leben einbezogen. Das wird deut-
lieh im Hebräerbrief, wo es von Christus
heisst: «Darum spricht Christus bei sei-

nem Eintritt in die Welt:
Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht
gefordert.

doch einen Leib hast du mir geschaffen.
An Brand- und Sündopfern hast du kein
Gefallen.
Da sagte ich: Ja, ich komme -
so steht es über mich in der Schrift-
rolle -,
um Deinen Willen, Gott, zu tun» (Hebr
10,5-7).

Das Opfer Christi wird in diesem Brief
abgehoben von den gewöhnlichen Op-
fern, die bei den Juden üblich waren. Bei
Christus kommt es von innen, von Her-
zen. Es ist nicht einfach eine materielle,
äussere Gabe, sondern die Gabe seines ei-

genen Lebens. Von daher sind die Abend-
mahlsworte, die wir in jeder Messe hören.

zu verstehen. Leib und Blut drücken den

ganzen Menschen aus, das gleiche, was wir
auch mit dem Wort Herz sagen wollen.

Nirgends wird uns die Bedeutung von
«Opfer» besser gedeutet und erklärt als

im Darbringungsgebet der Schweizer
Hochgebete. Zunächst verwendet der
Priester das Substantiv «Opfer»; «(Vater),
schau herab auf dieses Opfer.» Anschlies-
send wird das Wort durch einen ganzen
Satz konkret auf Christus bezogen und
mit dem Verb «hingeben» erklärt:
«Schau auf Christus, der sich mit Leib und
Blut hingibt
und uns in seiner Hingabe den Weg öffnet
zu Dir, unserem Vater.»
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Die letzte Satzhälfte - wie auch die
Abendmahlsworte selbst - betonen, dass

das Leben, Leiden und Sterben Christi für
uns und zu unserem Heil sind. Das eben
feiern wir in der Messe. Es geht darin
nicht um die Gegenwart Christi allein.
Auch nicht das Opfer Christi allein wird
gegenwärtig. Vielmehr sind wir selbst ein-
bezogen und verbunden mit ihm. Aus sei-

ner Hingabe des Lebens wird unser Leben
hingegeben. Aus seiner Liebe von ganzem
Herzen wächst die Liebe in uns, die sich
Gott und den Menschen schenkt. Sein

Weg zum Vater ermöglicht unseren Weg
zum Vater.

Die Eucharistiefeier ist also die Feier
Christi zznd unsere Feier. Sie ist die Sicht-
barmachung unserer «communio», unse-
rer Gemeinschaft und Verbundenheit mit
ihm. Oder um es mit einem Bild Jesu aus-
zudrücken, sie ist die Veranschaulichung
der Einheit von Weinstock und Rebe. Nur
am Weinstock bringt die Rebe Frucht:
«Ohne mich könnt ihr nichts tun» (Joh
15,5). In und aus dieser Vereinigung und
Einheit der Erlösten mit Christus lebt und
besteht die Kirche nicht nur in Rom oder
sonst einer Bischofsstadt, sondern überall
dort, wo Eucharistie gefeiert wird in der
Gemeinde oder in einer Gruppe.

Gedächtnis der Versöhnung
«Gütiger Vater, wir feiern das Ge-

dächtnis unserer Versöhnung», betet der
Priester unmittelbar nach der Wandlung
in den Schweizer Hochgebeten. Versöh-

nung und Versöhntheit sind die Voraus-
Setzung der Feier der communio, von der
wir vorher gesprochen haben. Ohne Ver-
söhnung und Versöhntheit gibt es keine
lebendige Gemeinschaft. Aber die Ver-
söhnung, die in diesem Hochgebet ge-
meint ist, geht nicht von den Menschen
aus, sondern von Gott. «Ja, Gott war es,

der in Christus die Welt mit sich versöhnt
hat, indem er den Menschen ihre Verfol-
gungen nicht anrechnete» (2 Kor 5,19).
Christus hat sich aus Gehorsam gegen-
über seinem Vater ganz für die Menschen
hingegeben. So wurde uns die Versöhnung
geschenkt.

Auch bei diesem vierten Aspekt der
Messe geht alles von Christus aus. Er und
sein Wirken für uns stehen in der Mitte.
Von ihm aus sollte die Versöhnung sich
auswirken unter den Menschen. Sie sollte
Frieden und Einheit bewirken. Das äus-

sert sich in den Riten, die den Kom-
munionteil einleiten, zum Beispiel im
Friedenswunsch des Priesters: «Der Frie-
de des Herrn sei allezeit mit euch.»
Anschliessend geben sich die Gläubigen
die Hand zum Zeichen des Friedens. Auch
beim Agnus Dei erbittet die dritte Anru-

fung den Frieden: «Gib uns deinen Frie-
den.»

Versöhnung und Frieden sind die
Frucht der Hingabe Christi oder auch die

Wirkung des Geistes, den er uns nach sei-

ner Auferstehung sendet. Deshalb wird
die Einheit, die im Gottesdienst darge-
stellt wird, «unitas Spiritus Sancti» ge-
nannt: Einheit, die durch den Geist zu-
standekommt. Dass diese Einheit unter
den Menschen nicht selbstverständlich ist,

zeigt ein Blick auf die Kirchengeschichte.
Gegen den Willen des Herrn sind die
Christen gespalten. Aber wieviel Gezänk
und Streit herrscht doch auch unter Chri-
sten, die in einer Gemeinschaft leben. Wie

gross ist die Versuchung, die Einheit mit
Zentralismus und autoritärer Führung zu
bewirken statt mit der Kraft des Heiligen
Geistes. Darum mündet der Dank für die

Versöhnung immer wieder in die Bitte um

Als der Gründer der Missionsgesell-
schaft Bethlehem (SMB), Kanonikus Dr.
Pietro Bondolfi, am 27. Juni 1943 starb,
schienen dunkle Wolken sein Lebenswerk
zu verdüstern. Die Mission in Heilungki-
ang (Nordchina) wurde von der mand-
schurischen Marionettenregierung der Ja-

paner immer enger eingeschnürt. Die Er-
hebung der Mission zu einem Apostoli-
sehen Vikariat mit einem Bischof war im
Dickicht von Missverständnissen und

Meinungsverschiedenheiten steckenge-
blieben. Und die 1938 in Südrhodesien

(dem heutigen Zimbabwe) eröffnete Mis-
sion blieb im Krieg von der Heimat abge-
schnitten. Die Neupriester der Missions-

gesellschaft befanden sich lange Jahre in
einer ungewissen Warteposition. Von
Krankheit gezeichnet, hatte der General-
obere seine Arbeitskraft verloren; er grü-
belte oft, betete aber noch mehr. Es war
die letzte Prüfung eines überaus schweren
Lebens. Aber der über Jahrzehnte hinweg
engste Mitarbeiter des Generalobern, Dr.
P. Karl Rohner SJ, schrieb: «Und es war
doch ein so sehr gesegnetes Leben. Die
Missionsgesellschaft ist nach menschli-
chem Ermessen gefestigt, geeint und gesi-
chert, so dass auch Stürme sie nicht mehr
stürzen werden.» Das Lebenswerk Bon-
dolfis, das er nicht angestrebt hatte und
das keinem einheitlichen Programm ent-

die Gabe des Geistes: «Barmherziger
Gott, schenke uns den Geist der Liebe,
den Geist deines Sohnes» (Schweizer
Hochgebet). Oder: «Lass uns eins werden
durch den Heiligen Geist» (2. Hochge-
bet).

Die Eucharistie, richtig verstanden und
gefeiert, steht nicht neben unserem Alltag
und unserem menschlichen Leben, son-
dern ist ein Kraftzentrum mittendrin. Sie

könnte es erfüllen und bereichern, weil
wir spüren, wie sehr unser Leben in allem
Geschenk ist. Sie könnte es aber auch be-

wegen und lebendig erhalten, weil die

empfangene Liebe antreibt, Frucht zu
bringen. Enge« Frei

Der Jesuit Fuge/z Fra sc/zreiizZ /z'zr zzns Be-
sz'zz/zzzzzge/z zu Gebetsuzzizegen des Dez/igen La-
rers nde zu Geöetsi'n/endone« der Sc/zvra'zer

ß/sc/zö/e

Sprüngen war, erwies sich stärker als der
Tod des Gründers.

Pietro Bondolfi wurde am 10. April
1872 in Rom als Sohn eines Textilfabri-
kanten geboren. Der Vater stammte aus

Poschiavo, die Mutter war Römerin. Be-
reits mit fünf Jahren stand Pietro ohne El-
tern da. Sein Erbe kam in die Hände von
Betrügern. Noch grössere Sorge bereitete
Bondolfi lebenslang seine schwächliche
Gesundheit. Bei Verwandten in Poschiavo
verbrachte er die Primarschulzeit. Das

Gymnasium besuchte er in Einsiedeln, mit
einem Jahr Unterbruch in Venedig, wo er
am Patriarchalseminar das Vertrauen von
Kardinal Giuseppe Sarto (dem späteren
Papst Pius X.) gewann. Das Theologiestu-
dium erkämpfte er sich - ständig durch ge-
sundheitliche Störungen geplagt - in Inns-
brück und Chur, wo er 1896 die Priester-
weihe empfing.

Zuerst bischöflicher Archivar
in Chur...
Danach konnte er - gegen den anfäng-

liehen Widerstand des Bischofs - die Uni-
versität Löwen besuchen, wo er das sozial-
wissenschaftliche Lizentiat erlangte. Seine
Doktordissertation sollte die katholische

Arbeiterbewegung in der Schweiz behan-
dein; sie war als Grundlage für einen

Kirche in der S(

Die SMB, das Lebenswerk von Pietro Bondolfi
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Lehrauftrag für Soziologie am Priesterse-
minar Chur gedacht. Beides misslang.
Bondolfi wurde zum bischöflichen Archi-
var und (Sommer-)Seelsorger in St. Mo-
ritz-Bad ernannt. Zwischenhinein erwarb
er in Rom den Doktortitel in Kirchen-
recht.

...und dann bischöflicher Yisitator
des Instituts Bethlehem
Der mit Stolpersteinen gespickte Weg

Bondolfis nahm eine völlig unvorherseh-
bare Wendung, als er 1904 und 1905 vom
Bischof mit der Visitation des Instituts
Bethlehem in Immensee beauftragt wur-
de.

Zuerst 1895 auf Neu Habsburg bei
Meggen und dann 1896 an der Hohlen
Gasse bei Immensee (SZ) hatte der aus

Savoyen stammende Dr. Pierre Marie
Barrai - nach einem ersten Versuch in den

Vereinigten Staaten - seine internationale
Apostolische Schule Bethlehem gegrün-
det. Sie war gedacht als Pflanzstätte für
Seelsorger in den ärmsten und völlig ver-
lassenen Pfarreien in der Diaspora und
Mission. Die Schule wurde flankiert durch
die ebenso internationale Handwerker-
schule mit modernen Werkstätten. Zu-
sammen mit den Hilfsbetrieben (Sammeln
und Handel mit gebrauchten Briefmar-
ken, Druckerei, Monatszeitschrift «Beth-
lehem» in zahlreichen Sprachen usw.) ent-
stand so das Mzm/o»s/mms ßet/z/e/iem, als

dessen Träger das Institut Bethlehem mit
seiner Priestergemeinschaft gegründet
wurde. In Rom war es als «Quasikongre-
gation der Patres von Bethlehem» gedul-
det, ebenso die 1898 gegründete Kongre-
gation der «Armen Missionsschwestern
von Bethlehem», die vor allem unter den
Arbeitern wirken sollten. Filialen aller
Zweige entstanden in Frankreich und Ita-
lien, weitere waren geplant. Werbebüros
gab es in allen europäischen und vielen
aussereuropäischen Ländern.

Zu schnell gewachsen -
unheilvoll überschuldet
Das zu rasche Wachstum führte zur un-

heilvollen Überschuldung. Propaganda-
methoden, die als «Geschäftskatholizis-
mus» berüchtigt wurden, alarmierten die
leitenden kirchlichen Behörden. 1904 ord-
nete der Bischof von Chur und 1905 die
römische Kongregation der Ordensleute
eine Visitation an. Durchzuführen hatte
sie wie gesagt Bondolfi, der angesichts des

Reformbedarfes Pierre Barrai als Admini-
strator vorgesetzt wurde. Der Gründer
des Bethlehem-Werkes trat dann 1907
nach heftigem Widerstreben von der Lei-
tung zurück; seine Anhänger intrigierten
aber noch lange Jahre gegen Bondolfi.

Neuer Träger des Instituts
Bondolfi gelang es, als Auffanggesell-

schaft und neuen Träger des Instituts
Bethlehem den Verein MzWzons/iflz« Bef/z-
/e/ie/n zu gründen, dem prominente Prie-
ster und Laien aus der ganzen Schweiz an-
gehörten. Das Präsidium übernahm Re-

gens Mgr. Dr. Anton Gisler (späterer
Weihbischof von Chur). Der Verein wähl-
te - mit Approbation des Bischofs von
Chur, der das Missionshaus unter seinen
besonderen Schutz nahm - Bondolfi zum
Direktor. Er sah seine erste Pflicht in der
finanziellen Sanierung des Werkes, die ihn
dann zwei Jahrzehnte lang arg quälte. Ent-
scheidenden Rückhalt fand er bei Papst
Pius X., der ihm mehrere Male versicher-
te, Bethlehem werde nicht untergehen.

Lange Zeit Widerstand

gegen Pietro Bondolfi
Weniger gut fand Bondolfi den Zugang

zu den «Patres von Bethlehem». Ein har-
ter Kern von ihnen lehnte Bondolfi mehr
und mehr als Eindringling und Agent des

Bischofs ab, welcher das Institut zur Sache
der Diözese machen wolle, und bekämpf-
ten ihn mit teils sehr unfairen Mitteln. Ein
auf den Philippinen geplantes Missionsge-
biet kam auch nicht zustande. Nach seiner
ersten dreijährigen Amtsperiode demis-
sionierte Direktor Bondolfi, später noch
etliche Male, Hess sich aber vom Bischof
und von Msgr. Gisler wieder zum Bleiben
bewegen. Ein neues, vom Bischof verord-
netes Statut lehnten die Patres ab. Eine
«Eigenregierung», für die der Neupriester
Henri Schaller (späterer Chefredaktor der
Tageszeitung «Le Pays») vorgesehen war,
blieb Plan. Schliesslich wurde auf römi-
sehe Weisung hin 1913 die Quasikongre-
gation der Patres von Bethlehem vom Bi-
schof aufgehoben. Viele Patres blieben
aber noch längere Zeit im Angestellten-
Verhältnis.

Bondolfi konzentrierte seine Kräfte
auf die Apostolische Schule. Deren Ab-
solventen waren nun frei, sich irgendei-
nem Diaspora- oder Missionswerk anzu-
schliessen.

Zum Bleiben entschlossen,
dank den Jesuiten
Bondolfi hatte sich nur zum Bleiben

entschlossen, weil ihm der Jesuitenorden
Unterstützung zusagte. Als erster kam P.

J. B. Schönenberger und führte 1914 - der
Erste Weltkrieg war ausgebrochen und die
bisher internationale Schülerschaft wurde
zunehmend schweizerisch - das deutsch-
schweizerische Gymnasialsystem ein. Schö-

nenberger wurde 1916 von Dr. P. Karl Roh-
ner abgelöst, welcher dann bis zum Tode
Bondolfis dessen wichtigster Mitarbeiter in
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allen Belangen bleiben sollte. Rohner er-
reichte 1920/21 die eidgenössische Aner-
kennung der Maturitätsexamen.

Erneute finanzielle Notlage
Karl Rohner hatte auch die erneute fi-

nanzielle Notlage mitzutragen, die durch
den Krieg, die Blockierung von Guthaben
in Deutschland und das Ausbleiben der
Hilfe von ausserhalb der Schweiz entstan-
den war. Mit einer Empfehlung des Apo-
stolischen Nuntius in München Eugenio
Pacelli (des späteren Papstes Pius XII.) an
die deutsche Reichsregierung reiste Bon-
dolfi eigens nach Berlin, um Erleichterun-
gen zu erlangen, musste aber unverrichte-
ter Dinge und schwer krank heimkehren.
In Anerkennung seiner Verdienste wurde
Bondolfi 1920 zum Domherrn von Chur
ernannt. Aber seine Arbeitskraft war er-
neut geschwächt, und dabei stand seine

Hauptaufgabe noch bevor.

Idee eines Weltpriester-
Missionsseminars
Der Erste Weltkrieg hatte grosse

Lücken in die Reihen der Missionare, na-
mentlich der deutschen und französischen,
gerissen. Der erste Akademische Missi-
onstag von 1918 in Freiburg forderte die

Schaffung von Missionen der neutralen
Schweiz. Die Kapuziner folgten dem Ruf
und eröffneten 1922 die Mission der
Schweizer Provinz in Daressalam. Der
Lyoner Missionar P. Franz Höfliger, we-
gen des Krieges damals Vikar in Rüthi, er-
griff die Initiative, um das Missionshaus
Bethlehem als Schweizer Missionsinstitut
zu aktivieren. Er fand Unterstützung beim
Missionswissenschaftler Professor Josef
Schmidlin in Münster/Westfalen. Das In-
stitut Bethlehem sollte zum Schweizer
Weltpriester-Missionsseminar werden, so
wie in jenen Jahren in verschiedenen Län-
dern solche Institute entstanden. Von
deutscher Seite wurde Hilfe zugesagt, da
ein solches Seminar in Deutschland da-
mais nicht möglich war.

Die Idee fand grosse Unterstützung
bei Bischof Georgius Schmid von Grün-
eck in Chur und besonders bei Mgr.
Gisler. Dieser entwarf den Plan einer
umfassenden schweizerischen Missionsbe-

wegung. Ihr Zentrum sollte das besagte
Weltpriester-Missionsseminar sein, wel-
ches mit der geplanten katholischen Uni-
versität Benedictina in Luzern verbunden
gewesen wäre. Franz Höfliger wurde zum
schweizerischen Missionssekretär mit Sitz
in Immensee ernannt.

1921 als Gründungsdatum der SMB
Bondolfi und Rohner beschnitten aber

all diese Pläne auf das realistisch Machba-
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re: nämlich die Umwandlung des Instituts
Bethlehem in ein Sc/zvm'zen'sc/ie.s We/f-

priesfer-MiMionsseminar. Papst Benedikt
XV. förderte damals diese Weltpriester-
Missionsseminarien, um das Potential der
katholischen Missionskräfte über die Or-
den und Kongregationen hinaus zu ver-
grössern. Auch der Präfekt der Kongrega-
tion der Evangelisierung der Völker, Kar-
dinal Wilhelm Van Rossum, nahm sich der
Neugründung in Immensee tatkräftig an.
So kam es sehr rasch, noch bevor ein Sta-

tut bestand, am 30. Mai 1921 zur Erhe-
bung des Instituts Bethlehem zum Schwei-
zer Missionsseminar. Als dessen eigentli-
eher Gründer müssen wir Pietro Bondolfi
bezeichnen, auf dessen Schultern die

ganze Last der Organisation und Finanzie-

rung lag. 1922 erfolgte die Eröffnung des

Priesterseminars in Wolhusen (LU). Die
Konstitutionen wurden 1922/23 festgelegt.
Besonders auf Intervention von Kardinal
Van Rossum hin hatten danach die

zukünftigen Mitglieder des Missionssemi-
nars ein Noviziat zu bestehen und eine
Promissio abzulegen.

Die M«s/onsgese//sc/!a/f ßef/r/e/?em

/mme«see, wie das Schweizer Missionsse-
minar nun hiess, nahm Züge einer Or-
densgemeinschaft an. Doch traten ihr an-
fänglich etliche Weltpriester bei, die bis zu
den Konstitutionen von 1936 auch weiter-
hin ihren Diözesen angehörten.

Bondolfi erster Generaloberer
Bondolfi war von Rom zum Rektor

(Generaloberen) des Missionsseminars
ernannt worden. Der Verein des Missions-
hauses wünschte jedoch seine Ablösung.
Auch Bondolfi selber sah in Immensee
nicht seine Lebensaufgabe. Eine Ände-

rung erwies sich aber als unmöglich, zumal
kaum jemand die Schuldenlast auf sich
nehmen wollte. Und Bondolfi schloss sich,
als er bereits 1924 die ersten drei Missio-
nare nach China aussenden konnte, selber
der Missionsgesellschaft an.

1929 konnte der Generalobere die sich
erfreulich entwickelnde Mission von Tsit-
sikar (Heilungkiang) trotz gesundheitli-
eher Schwierigkeiten persönlich visitieren
und den Missionaren Mut und Wegwei-
sung geben. In der Heimat wurde die In-
frastruktur ausgebaut, so durch Progym-
nasien in Rebstein (1926) und Torry-Fri-
bourg (1938).

1931 warf ein schwerer Schlaganfall
Bondolfi acht Monate lang aufs Kranken-
lager. Er benützte die Zeit mit aller Ener-
gie, um die Revision der Konstitutionen
vorzubereiten. Auf 1934 konnte er das
1. Generalkapitel der Missionsgesellschaft
Bethlehem einberufen, das die neuen
Konstitutionen guthiess und den General-

obern durch Wahl bestätigte. Durch sein
freundliches Wesen fand er leicht den Zu-
gang zu den Herzen, er leitete die Ge-
meinschaft bei aller Zielstrebigkeit in
Güte und Geduld und strahlte wahre Vä-
terlichkeit aus. Die Konstitutionen wur-
den 1936 durch Rom approbiert. Neu war
unter anderem, dass die Mitglieder der
Missionsgesellschaft durch die ewige beei-
dete Promissio aus ihren Heimatdiözesen
ausschieden. Bondolfi leistete diesen Eid
und verzichtete auf das Churer Kanoni-
kat, wurde aber zum Ehrendomherrn er-
nannt. Gleichzeitig erhielt er auch das Eh-
renbürgerrecht des Bezirkes Küssnacht
am Rigi.

1938 erste Missionare nach Afrika
1938 konnte der Generalobere noch

die ersten Missionare nach Afrika entsen-
den. Doch der Schlaganfall und die da-
durch bedingten gesundheitlichen Störun-

gen hatten seine Arbeitskraft immer mehr
geschwächt, wodurch er oft zu Untätigkeit
verurteilt war. Aber auch diese schwere

Prüfung bestand er, wenn oft auch be-
drückt, mit der ihm eigenen Zähigkeit und
im Glauben daran, dass auch die Geduld
in Behinderung und Erfolglosigkeit eine

segensreiche missionarische Tugend sei.

In diesem Sinn munterte er auch die Mis-
sionare auf und zitierte einmal den hl.
Franz von Sales: «Diene Gott, wie es sein
Wille ist, und der Tag wird kommen, wo
du ob der Fülle seines Segens staunst.»

Am 23. Juni 1943 gestorben
Dieses Wort des geliebten Gründers

und Vaters, sein Geist der Hingabe an

Wir begrüssen die Entscheidung des

Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
vom 16. Juni, der den Machthabern in
Haiti eine Frist von einer Woche setzt, um
die Rückkehr des am 16. Dezember 1990

demokratisch gewählten Präsidenten
Jean-Bertrand Aristide zu erlauben, und
wir hoffen, dass sie ihre Wirkung nicht
verfehlen wird.

Die Delegation der europäischen
Kommissionen Justitia et Pax, die vom 26.

Mai bis 2. Juni 1993 Haiti besuchte, konn-
te feststellen, dass die gegenwärtige Krise
schwerwiegend ist und eine sofortige Lö-
sung erfordert. Wir hoffen deshalb, dass in
den nächsten Tagen ein Ausweg gefunden
wird. Wenn das nicht der Fall ist, erwarten

8. Generalkapitel der SMB
Am 5. Juli beginnt in Immen-

see (SZ) das achte Generalkapitel
der Missionsgesellschaft Bethlehem
(SMB). An ihm nehmen die Zen-
tralleitung, Obere und Delegierte
aus den Einsatzgebieten in Übersee
und der Heimatregion sowie ständi-

ge Beraterinnen und Berater aus
den Reihen der Mitarbeitenden
und der Assoziierten teil. Auf der
Traktandenliste des Kapitels stehen
unter anderem die Weiterentwick-
lung der Assoziation, das Thema
Gewalt in den Einsatzgebieten und
die Zukunft des Gymnasiums. Zu-
dem muss die Leitung der Missions-
gesellschaft neu gewählt werden.

Gottes Willen nach dem Vorbild des Kin-
des von Bethlehem, blieben den Bethle-
hem-Missionaren Wegweisung und Trost
auch nach seinem Heimgang am 23. Juni
1943. Bondolfis engster Mitarbeiter Dr.
Rohner konnte mit Recht schreiben: «Pie-

tro Bondolfi durfte nach einem überaus
schweren Leben reich gesegnet zur Hei-
mat eingehen.» Seither sind 50 Jahre ver-
gangen. Die Missionsgesellschaft Bethle-
hem versucht auch heute, im Geiste ihres
Gründers den ihr gestellten Aufgaben ge-
recht zu werden. Wh/îer He/m

Der im/er andere«! aß Vb/fcsfctmd/er ge-
sc/iä/z/e Dr. pfaV. Wa//er He/m ist Mdg//ed der
M/tt/onsgese/ßc/ifl/f ßedi/e/iem (S/V/ß) «nd /Ar
/4rc/dv<7r

wir von den Vereinten Nationen, dass sie

die öffentlich angekündigten Massnah-
men ergreifen. Eine Verschärfung des

Embargos und der Massnahmen gegen-
über den Urhebern des Staatsstreichs im
September 1991 ist in diesem Falle not-
wendig und für die Glaubwürdigkeit der
internationalen Staatengemeinschaft un-
abdingbar. Diese hat, indem sie die Wah-
len im Dezember 1990 unterstützte, eine

grosse Verantwortung gegenüber dem
haitianischen Volk übernommen. Die in-
ternationale Gemeinschaft muss sich des-

halb heute für die Wiederherstellung der
Demokratie in Haiti einsetzen.

Komm/ss/on ./t«ft7/ö et Par
/frd/jo/wc/res /////swer/c /Ywfenop/er

Dokumentation

Für Demokratie in Haiti



SKZ 25/1993 359 iffIK
CHAMTLICHER TEIL

Amtlicher Teil

Bistümer der deutsch-
sprachigen Schweiz

Deutschschweizerische
Ordinarienkonferenz (DOK)
Die Diözesanbischöfe von Basel, Chur

und St. Gallen sowie General- und Bi-
schofsvikare aus dem deutschsprachigen
Gebiet der Schweiz kamen unter dem
Vorsitz von Abt Dr. Georg Holzherr, Ein-
siedeln, im Rahmen der Deutschschweize-
rischen Ordinarienkonferenz (DOK) am
15. Juni 1993 in Zürich zusammen. Erst-
mais an den Beratungen nahmen die
Weihbischöfe des Bistums Chur, Dr. Peter
Henrici und Dr. Paul Vollmar teil.

Jahr der /wn'h'e
In dem von der UNO ausgerufenen

«Jahr der Familie 1994» sollen kirchliche
Impulse nicht fehlen. Die DOK denkt un-
ter anderem an Familienwallfahrten, für
die positive Erfahrungen vorliegen, zum
Beispiel aus dem Jura. Wie es Familien-
gottesdienste in den Gemeinden gibt, so
wünscht man sich regional durchzuführen-
de Familienwallfahrten. Die DOK ersucht
die Kommission «Ehe und Familie» um
Anregungen dazu, die von den Ordinaria-
ten an die Regionen weitergegeben wer-
den sollen.

Ewc/îaràtwc/îe Frömm/g/ce/t
Mehr Glaubende als noch vor kurzer

Zeit versuchen, ihre eucharistische Fröm-
migkeit zu vertiefen, zum Beispiel durch
private Anbetung von Jesus in der heili-
gen Eucharistie, durch die Pflege der stil-
len Anbetung in Kleingruppen, durch die

Gestaltung von Wortgottesdiensten mit
eucharistischer Anbetung (an der Stelle
der Kommunionspendung). Die DOK bit-
tet die Präsidenten der Liturgischen Kom-
missionen, der pastoralen Situation der
Diözese entsprechend, Vorschläge für die
Förderung der eucharistischen Frömmig-
keit zu machen.

Wortgotfesrf/ensfe fte; Ahwesenheh

von Pr/estern
In Andechs bei München findet vom

20.-22. April 1994 das 3. Symposion
«Sonntagsgottesdienst bei Abwesenheit
des Priesters» statt. Die DOK wird an die-
sem Symposion, zu dem Teilnehmer aus
dem deutschen Sprachgebiet zusammen-
kommen, durch Weihbischof Martin
Gächter und Bischofsvikar Max Hofer
vertreten. Sie werden auch die Erfahrun-

gen und anstehenden Probleme aus der
deutschen Schweiz einbringen.

Gewf/zche Beg/ezfnng vom Verhönt/en
zznd Bewegungen
Die DOK misst der geistlichen Beglei-

tung kirchlicher Vereine, Verbände und
Bewegungen eine grosse Bedeutung zu.
Bis vor kurzem nahmen in der Regel diese

Aufgabe lediglich Priester wahr. Da infol-
ge Priestermangels auch geeignete Laien
im kirchlichen Dienst diesen wichtigen
Einsatz leisten, wird die DOK versuchen,
Leitlinien aufzustellen, aufgrund deren
sowohl Laien wie Priester die geistliche
Begleitung in der gegenwärtigen pastora-
len Situation ausüben sollen. Insbeson-
dere sollen die Voraussetzungen für sol-
che Personen umschrieben werden.

Sc/zn/e, I/nz'verszfät zznd K/rche
Nach wie vor ist die Präsenz der Kirche

in Schulen und Universitäten wichtig. Da-
bei kommt der Kirche die Aufgabe zu, die
menschlich-ethischen, christlichen und re-
ligiösen Werte ins Gespräch zu bringen
und zu vertiefen. Innerhalb der DOK wur-
de über die verschiedenen damit zusam-
menhängenden Probleme ein Gedanken-
austausch gepflegt, unter anderem über
neue Wege, in der Schule präsent zu sein,
über die vermehrte Zusammenarbeit der
Kirchen in dieser Aufgabe, über den ho-
hen Stellenwert des Religionsunterrichtes.
Die DOK bittet die Bischöfe, die dafür in-
nerhalb der Schweizer Bischofskonferenz
zuständig sind, dieses Anliegen weiter zu
bearbeiten.

Da dieser Fragenkomplex auch die
Universitäten und die theologischen Fa-
kultäten betrifft, befürwortet die DOK,
dass Vertreter der Kirchenleitung mit den
Verantwortlichen universitärer Ausbil-
dung in engagiertem Dialog stehen.

FortMditng der See/sorger
«nrf See/sorger/nnen
Die DOK nahm die Gestaltung des

Vierwochenkurses 1993 «Seelsorge zwi-
sehen dem Evangelium vom Reiche Got-
tes und der wirtschaftlich mitbestimmten
Wirklichkeit» zur Kenntnis. Erstmals ge-
hen die Teilnehmer, 41 Seelsorger/-innen,
ins Ausland: In Assisi lassen sie sich von
Franz von Assisi inspirieren, der in einer
Zeit des gesellschaftlichen Umbruches
und Krise der Kirche einen Weg im Geiste
des Evangeliums gegangen ist. Der Vier-
wochenkurs 1994 wird an den Ergebnissen
der Repräsentativbefragung «Jede(r) ein
Sonderfall? Religion in der Schweiz» an-
knüpfen und daraus für die Pastoral Fol-

gerungen ziehen.
Max Ho/er, Informationsbeauftragter

Direktorium 1994

Infolge eines Versehens in der Buch-
binderei ist im Direktorium 1993 die Be-
stellkarte nicht wie üblich Ende August,
sondern erst Ende Oktober eingefügt
worden. Dies könnte leicht zu einer ver-
späteten Bestellung des Direktoriums
1994 führen.

Wir bitten unsere Kundinnen und Kun-
den, die Bestellkarte wie gewohnt (und
wie aufgedruckt) bis spätestens 30. August
1993 ausgefüllt an das Liturgische Institut
zu schicken.

Wir machen ferner darauf aufmerk-
sam, dass aufgrund eines Beschlusses der
diözesanen Beauftragten für das Direkto-
rium der Preis für die Ausgabe mit Zwi-
schenblättern in den beiden kommenden
Jahren jeweils stärker erhöht werden
muss, um die im Vergleich zur Normalaus-
gäbe wesentlich höheren Herstellungs-
kosten (aufwendige Handarbeit) aufzu-
fangen. In der bisherigen Preisgestaltung
wurde dies zu wenig berücksichtigt. Für
1994 wird also der Preis für diese Ausgabe
Fr. 23 - betragen. Auch werden davon nur
soviele Exemplare hergestellt, wie bis zum
Beginn der Buchbinderarbeiten bestellt
worden sind. Wir bitten um Verständnis.
Das Direktorium 1994 wird Mitte Okto-
ber ausgeliefert. Rechtzeitige Bestellung
trägt dazu bei, dass dieser Termin einge-
halten werden kann.

ZJmrgwches /nsfztiM, Zürich

Bistum Basel

Weihbischof Mgr. Joseph Candolfi
zum zehnjährigen Weihejubiläum
Zehn Jahre sind es her, seit Joseph

Candolfi am Fest Peter und Paul in der
Solothurner St.-Ursen-Kathedrale die Bi-
schofsweihe empfing. Zu diesem Jubiläum
entbiete ich ihm meine herzlichen Glück-
wünsche und meinen aufrichtigen Dank.
Dies geschieht insbesondere im Namen all
der zahlreichen kirchlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und aller Gläubigen,
denen Joseph Candolfi als einfühlender
Seelsorger, als treuer Verkünder der Froh-
botschaft Jesu Christi und als glaubender
Mensch nahesteht.

Ich danke Weihbischof Joseph Candol-
fi für sein überaus vielseitiges, segensrei-
ches Wirken im Weinberg des Herrn. Am
Anfang seiner Tätigkeit stand die Pfarrei-
seelsorge in Riehen, St-Ursanne, Bern
und St-Imier. Im Jahr 1968 wurde er Ge-
neralvikar für die französischsprachigen
Dekanate, und 1983 ernannte ich ihn zum
Weihbischof für das Bistum Basel. Seither
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engagiert er sich mit beeindruckender
Schaffenskraft bei der Vertiefung der Be-
Ziehungen innerhalb der Diözese, bei der
Feier des Gottesdienstes und der Sakra-
mente sowie in vielfältigen Leitungsaufga-
ben. Joseph Candolfi baute Brücken zwi-
sehen Sprachgruppen und Nationalitäten
und wurde zum umsichtigen Vordenker
ökumenischer Glaubensgemeinschaft. Als
Präsident der Schweizer Bischofskonfe-
renz erlebte er unter anderem, wie der
Schatten von Konflikten sich auf die Kir-
che dieses Landes legte; unermüdlich be-
reitete er dem Dialog den Weg, selbst

dann, wenn er öffentlichen Beifall dafür
nicht erwarten durfte.

Mit meinem Dank verbinde ich den

hoffnungsvollen Blick in die Zukunft: Ich
wünsche Weihbischof Mgr. Joseph Can-
dolfi Gottes reichen Segen - möge uns
auch weiterhin fruchtbare Zusammenar-
beit geschenkt werden!

+Otto Wz'zsZ

Bischof von Basel

Stellenausschreibung
Die auf Mitte November 1993 vakant

werdende Pfarrstelle von Grosswazzgezz

(LU) wird für Pfarrer oder Gemeindelei-
ter/Gemeindeleiterin zur Besetzung aus-
geschrieben. Interessenten melden sich
bis 13. Juli 1993 beim diözesanen Perso-
nalamt, Baselstrasse 58, 4501 Solothurn.

Priesterweihe
Am Samstag, 12. Juni 1993, weihte

Mgr. Otto Wüst, Bischof von Basel, in der
Pfarrkirche von Moutier zum Priester:

Boz7/af C/zrz'sZop/ze, von Bémont in
Delémont.

Am Sonntag, 13. Juni 1993, weihte
Mgr. Otto Wüst, Bischof von Basel, in der
Pfarrkirche von Frauenfeld zu Priestern:

Kzzt/er Mar/czzs, von Mosnang in Frau-
enfeld,

Mzzzztwy/er Beut, von und in Wohlen,
Sc/zmz'd Ro/and, von Biberach (D) in

Basel. Bz'sc/zö/Zz'c/ze Ka«z/ez

Institutio
Am Samstag, 12. Juni 1993 nahm

Weihbischof Mgr. Joseph Candolfi im

Auftrag von Diözesanbischof Mgr. Otto
Wüst, in der Pfarrkirche von Breitenbach
durch die Institutio in den Dienst des

Bistums Basel als Pastoralassistenten und
Pastoralassistentinnen auf:

Arzzze//z>zo C/azzdz'a von Grenchen in
Zollikofen,

ß/oc/z Barbara von Wanne-Eickel (D)
in Breitenbach,

Rrz'ed/z'-//ez>n Beter von Seeberg (BE)
in Derendingen,

//ö/Zz'ger Gadz'enf Bernadette von Nebi-
kon in Luzern,

Hä/Ztger-O/ztworg AJareeZ von Reitnau
(AG) in Gansingen,

/ttng-KZetn 77zomas von Saarbrücken

(D) in Dittingen,
KatMer-ßa/Ver Step/tan von Bad Wald-

see (D) in Bellach,
R/of/z Urszz/a von Düsseldorf (D) in

Horw,
Mast Bernard von Rastatt (D) in Lyss-

ach,

Me/er-Ge/zr/ng WoZ/gang von und in
Basel,

SYad/er-Kos/er Bern/zard von St. Gallen
in Wolhusen,

WdZdmz'zZZer Bern/zard von Hilpoltstein
(D) in Reiden,

Wez'nbzzc/z-Besc/zner Robert von Peis-

senberg (D) in Gunzgen,
Zerzzp Kzzrf von Schüpfheim in Win-

disch,
Zz'nznzernzann-Szzter Urs von Uzwil in

Thun.

Am Samstag, 12. Juni 1993 nahm
Weihbischof Mgr. Martin Gächter im Auf-
trag von Diözesanbischof Mgr. Otto Wüst,
in der Pfarrkirche von Ebikon durch die
Institutio in den Dienst des Bistums Basel
als Pastoralassistenten und Pastoralassi-
stentinnen auf:

von Arx FVozzne von Egerkingen in
Aeschi,

Brost Urs von Basel und Breitenbach
in Basel,

b/arzenwzoser-Mzzzzc/z U/rzc/z von Walli-
seilen in Egerkingen,

Mezer 7/zoma.s Marfczzs von und in

Obergösgen,
Merz-Z/ara/dsorz /ose/von Malters und

Rain in Malters,
Sc/zmz'Zf-ßazzmann Mep/zan von Darm-

Stadt (D) in Rothenburg,
Zemp Rranz von Escholzmatt in

Reussbühl. ßzsc/zö/Zzc/ze Karzz/ez

Aktuelle katechetische Fragen
Berzz/sez'zz/z'z/zrzzng z'rz den /cz'rc/z/zc/zen

Dienst z'nz BzVizm Base/

Unter der Leitung von Jörg Trottmann
hat die Basler Katechetische Kommission
an ihrer Sitzung vom 8. Juni 1993 mit Ge-

nugtuung zur Kenntnis genommen, dass

innerhalb der Berufseinführung im Bis-
tum Basel den katechetischen Belangen
vermehrte Beachtung geschenkt wird. So

sollen die Absolventen/-innen nicht nur
vor Ort begleitet, sondern auch an Ausbil-
dungstagen in die Aufgabe des Religions-

Unterrichtes in unserem Schulsystem ein-

geführt werden.

Katec/zeterz/-z>zzze« z'ztz «//azzptamt»
Es fällt auf, dass immer mehr Frauen

und Männer, die für die katechetische
Tätigkeit im Nebenamt ausgebildet sind,
mindestens 50% ihrer Berufsarbeit für die
Katechese einsetzen. Bei dieser Entwick-
lung sind verschiedene Fragen in absehba-

rer Zeit zu klären wie: Welche Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten müssen den
Übergang vom Nebenamt ins hauptamtli-
che Arbeiten begleiten? Welche persönli-
chen Voraussetzungen sind nötig? Welche
äusseren Kriterien lassen ein solches, neu-
es Berufsbild begründen? Die BKK ist auf
Anregung von Toni Schmid, Aarau, be-
reit, die Klärung dieser Fragen in die
Wege zu leiten.

Rz'ic/cb/z'c/c

Mit grosser Freude und Dankbarkeit
hat die BKK vom ausgezeichneten Ver-
lauf der Phänomena III, an der über 400

Katecheten und Katechetinnen teilnah-
men, Kenntnis genommen. Die Mitglieder
der BKK und der Leiter des diözesanen
Pastoralamtes dankten den vielen Helfe-
rinnen und Helfern, die zum guten Gelin-
gen dieser wichtigen Begegnung beigetra-
gen haben, an der es so vieles zu ent-
decken gab. Besonderen Dank verdienen
Dr. Alfred Höfler, Stüsslingen, Initiant
der Phänomena-Idee, und Jörg Trott-
mann, Luzern, Präsident der Basler Kate-
chetischen Kommission.

Die Leitlinien für eine vermehrte Zu-
sammenarbeit der Kirchen im Religions-
Unterricht an öffentlichen Schulen werden
im Herbst erscheinen. Nach lOjähriger
Mitgliedschaft und Mitarbeit in der BKK
konnte Edgar Hotz, Leiter der Katecheti-
sehen Arbeitsstelle Zug, mit grosser Aner-
kennung verabschiedet werden.

Max //o/er, Informationsbeauftragter

Bistum Chur

Stellungnahme des bischöflichen
Offizialates Chur zum Gutachten
von Prof. Fleiner
Unter dem Titel «Die Mitspracherech-

te des Kantons Graubünden bei den Bi-
schofswahlen» hat Prof. Dr. Thomas Flei-
ner-Gerster, Freiburg, ein Rechtsgutach-
ten veröffentlicht. Das Diözesane Offizia-
lat kommt in einer ausführlichen Wider-
legung zur folgenden zusammenfassenden
Stellungnahme:

1. Das Gutachten Fleiner stützt sich

praktisch nur auf alte, bereits vorhandene
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Gutachten. Ist es Absicht, dass dabei ge-
nau diejenigen beiseite gelassen werden,
welche die Rechtmässigkeit der Emen-

nung von Bischof Wolfgang Haas darle-
gen? Noch gravierender ist, dass die um-
fänglichen Unterlagen, die in den Archi-
ven des Hl. Stuhls, der Apostolischen
Nuntiatur in Bern, der Bischöflichen Ku-
rie in Chur und des Churer Domkapitels
vorhanden sind, nicht benützt wurden. So-

mit kann man nicht von einer wissen-
schaftlich seriösen Arbeit reden und die-
sem Gutachten noch weniger irgendeine
Beweiskraft für die behauptete Unrecht-
mässigkeit der Ernennung von Bischof
Wolfgang Haas zusprechen.

2. Die Hauptbegründung für die
Rechte des Kantons Graubünden bezüg-
lieh Bischofsernennungen lautet: Das
Wiener Konkordat von 1448 ist gewisser-
massen noch gültig. Nach den vielen Um-
wälzungen im völkerrechtlichen, politi-
sehen und souveränitätsmässigen Bereich
in ganz Europa ist schwer einzusehen, wie
aus jenem Wiener Konkordat zwischen
Papst Nikolaus V. und dem Kaiser des

Heiligen Römischen Reiches Deutscher
Nation, König Friedrich III., zu dessen

Gebiet damals Chur gehörte, konkordats-
massige und noch in der heutigen Zeit gel-
tende Pflichten und Rechte zwischen dem
Heiligen Stuhl und dem Kanton Graubün-
den abgeleitet werden können. Wenn es

so wäre, müsste noch heute der Kanton
Graubünden der katholischen Kirche all
jene Vorrechte zuerkennen, die damals
der deutsche römische Kaiser - mit der
Mentalität des XV. Jahrhunderts - mittels
des Wiener Konkordates dem römischen
Pontifex gewährte.

Papst Benedikt XV. hat am 21. Novem-
ber 1921 in einer berühmten Ansprache
an das Kardinalskollegium das folgende
völkerrechtliche Prinzip klar dargelegt:
Vereinbarungen, die man mit bestimmten
Partnern getroffen hat, können keine ver-
bindlichen Vor- oder Nachteile mehr für
andere hervorbringen. Der erste Welt-
krieg war der damalige Anlass der päpstli-
chen Darlegung: «Niemand ignoriert, dass

nach dem na« zw Ende gegangenen /ürc/z-
ZerZic/zen TCrieg neue Staaten entstanden
sind oder dass manche von ihnen steh in t'h-

rer Zusammensetzung durch die EingZie-
derung neuer Territorien star/c verändert
hahen. Auch wenn wir hier Verschiedenes

zu sagen zznterZassen, was wir dieshezüg-
Zieh noch darlegen Eönnten, ist es o/fen-
sicht/ich, dass die /etzigen netten Staaten

unter Eeinem Pec/ztstiteZ/ür sich y'ene Privi-
Zegien beanspruchen Eönnen, die dieser

Apostolische Stüh/ in der Vergangenheit
mitfeZs Vereinharungen oder KonEordaZe«
anderen gewährt hatte. Dies, weiZ das, was

zwischen bestimmten Partnern vereinbart
wurde, /reinen Vor- oder Nac/zZeiZ/ür ande-

re bringen Eann. VieZe Länder haben gros-
se t/mwäZzungen erZebf, so dass sie y'etzf

nicht mehr aZs dieseZben /uristischen Perso-

nen betrachtet werden /rönnen, mit denen

der AposfoZische SfuhZ /ruher verhande/f
hatte. NaZzzrgemäss /o/gt daraus, dass die

Vereinbarttngen und Abmachungen, die
der LZeiZige Stüh/ mit diesen Nationen
/rüher abgeschZossen hatte, /eg/ic/ze GüZtig-
/reit ver/oren haben. Wenn die Verantwort-
Ziehen dieser Länder und Nationen mit der
Kirche neue Vereinbarungen eingehen
möchten, die dann den Entständen der

neuen Zeiten besser entsprechen, dür/en
diese wissen, dass der 7/ez'Zige Stüh/ dazu
bereit ist - /äZZs aus anderen Gründen er
dazu nicht gehindert wäre -, wie es eigenf-
Zieh mit einzeZnen Ländern bereits gesche-
hen ist» (AAS XIII, S. 521-522).

Wenn die Kirche schon im Gefolge des

Ersten Weltkrieges diese Überzeugung
hatte, fällt es nicht schwer zu beurteilen,
welche Gültigkeit für sie im 20. Jahrhun-
dert das Wiener Konkordat von 1448

haben kann.
3. Das Gutachten behauptet, der Kan-

ton Graubünden und der Hl. Stuhl hätten
sich - in der Annahme, das Wiener
Konkordat von 1448 sei noch gültig - nicht
bemüht, neue Vereinbarungen zu treffen.
Dagegen spricht die Tatsache, dass an-

fangs des 20. Jahrhunderts und während
Jahrzehnten verschiedene Bemühungen
unternommen wurden, einen neuen Di-
özesanvertrag unter Beteiligung aller Bis-
tumskantone, auch des Kantons Grau-
bünden, zu schliessen. Die verschiedenen
Entwürfe sind im Bischöflichen Archiv
vorhanden. Der endgültige Entwurf, da-

tiert vom 6. Februar 1938, beginnt mit fol-
gender Formulierung: «Convenzione dio-
cesana /ra ZZ Vescovo dz Coira, ZZ Canzone

Grigione ed Z CanZoni d'Eri, SViZZo, En-
terwaZdo Szzperiore ed 7«/eriore, di GZaro-

na ed Z CaZtoZZcZ deZ Canzone Zzingo, sotzo-
znessi aZZ'amminisZrazione z/eZ Vescovo z/Z

Coira con ßreve PonZz/icio z/eZ 9 oZZodre

7879/u conc/zizzsa sozto riserva de/Z'appro-
vazione da parte deZZa Sede Aposto/ica e

deZZe aiZre azzZoriZà ZegaZmenZe compeZenZZ
Zn maZeria, aZZo scopo deZZa de/ZnZzZva EnZo-

ne deZZe parti /inora soiamenZe ammZnZ.vZra-

Ze aZ/a Diocesi dZ Coira Za segzzenZe Con-
ve/tz/ewe».

Verschiedene Schwierigkeiten, nicht zu-
letzt der Ausbruch des Zweiten Weltkrie-
ges, haben das Zustandekommen des Ver-
träges verhindert.

4. Das Corpus Catholicum ist, wie es

Prof. Fleiner richtig darstellt, eine staatli-
che Einrichtung: «Es wird gebildet aus
den katholischen Vertretern des Grossen

Rates und vertritt die staatspolitischen
Belange gegenüber dem Bistum.» Gerade
darum ist die mehrfach vorgebrachte Be-
hauptung, bis 1988 habe der Kanton von
der Änderung des Bischofswahlmodus
von 1948 nichts gewusst, schlicht und ein-
fach unglaubwürdig. Bereits am 19. Febru-
ar 1932 schrieb die Verwaltungskommissi-
on des Corpus Catholicum an den damali-

gen Nuntius in der Schweiz einen ausführ-
liehen Brief zu diesem Thema. Am 10.

September 1943 hat Bischof Christianus
Caminada Herrn Nationalrat Bossi, dem
damaligen Präsidenten des Corpus Catho-
licum, die bis zu jenem Zeitpunkt vorhan-
dene Dokumentation der Verhandlungen
zwischen dem Hl. Stuhl und dem Churer
Domkapitel betreffend Abänderung des

Bischofswahlmodus zugestellt. Ein halbes
Jahr später hat Bischof Caminada das

Corpus Catholicum über das Einverständ-
nis der 24 Domherren zur neuen Wahlart
informiert wie auch über die entsprechen-
de Entscheidung des Hl. Stuhles. Das ge-
schah genau am 16. Februar 1944. Das

Corpus Catholicum hat am 20. April 1944

dem Bischof geantwortet. Der vollständi-
ge Text des Briefes lautet: «Die Verwa/-
Zzmgs/commZsjZo« des Corpt« Cat/zoZiczzm

/zat in i/zrer /eZzZen Sitzung Kenntnis ge-
nomme« von 7/zrez« ßeric/zte vom 76. Pe-

drzzar 7944 üder die Eun/Zige, vom ///.
Stzz/zZ angeordnete PegeZzzzzg des Wa/zZrec/z-

Zes des Dom/capiZeZs dei Ernennung des ßZ-

sc/zo/s. Da/vzac/z ist dn.v dis/zerige direEZe

Wa/zZrec/zZ des DomEapiZeZs azz/geZzoden
zznd diesem nur nze/zr das Pec/zZ gewa/zrz,
azzs einer von Pom vorgeZegZen DreierZisZe

den 7n/zader des ßZsc/zo/ssZzz/zZes zu
wä/zZen. 7/zrem ßeric/zZe ezzZne/zmen wir,
dass aZZe 24 DomEapiZtzZare« des Wa/zZEo/-

Zegiums Z/zr eZgenZzändiges Einverständnis
zur neuen Wa/zZarZ erE/ärt /zade«. OZzwo/zZ

weder die /caZ/zoZZscZze VerwaZtzzngsEom-
mission noc/z das Corpus Cat/zoZicum Zr-

gendweZc/ze Pec/zZe dei der ßisc/zo/swaZzZ ;'e

öeanspruc/zt oder azzsgeüöZ Zza/zen, se/zen

wir zzns doc/z veranZassZ, unser ßedauern
üfter die seitens des 777 StzzZzZes ver/ügte
EZnsc/zrän/cung der EZs/zerZgen Pec/zZe des

Dozn/capZteZs ZzeZ der Wa/zZ des ßisc/zo/s der
Diözese CZzur zum Ausdruc/c zzz dringen.
Wir dür/en diesen SZandptzn/cZ zu« so e/zer

einne/zmen, nac/zdem das Corpzzs CaZ/zoZZ-

czzm nziz Wissen zznd WZZZen des ßisc/zö/ZZ-
c/zen OrdinariaZs am 79. Eeferzzar 7932 eine

degründeZe Eingade an die NzznZiatur in
ßern gericZzZeZ Zzat, in weZc/zer es sie/z /ur die
ßeZdeZzaZtzzzzg der dis/zerigen direEzen

Wa/z/art dzzrc/z das DomEapZteZ azzsgespro-
c/zen Zzat. Nac/zdem das DomEapz'ZeZ ein-

szimnzig das Einverständnis zur zzezzen

Wa/zZarZ gegeden Zzat, mzzss sie/z azze/z das

Corpzzs CaZ/zo/Zczzm znz't dieser Tatsac/ze ad-
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//«rfe«. /«dessen is/ z« erwarte«, doss we-
«/gs/e«s das ftesc/zränfc/e Wah/rec/ü des

Dcwi/cap/re/s, we/c/zes immer/u« a/s Tez/er-

/o/g der _ße«zz'z/zzz«gen zzzr £V/za/tM«g der
/rez'e« Wa/z/art z« befrac/z/e« z's/, dazzernde«

ßes/and /zabe, danzz'Z azz/ dz'ese Wez'se dz'e

7>ar/z7zo« z'n der SeseZzzzng des Sz'sc/zo/s-
s/zz/z/es von C/zzzr azzc/z nac/z der zzezze« Re-

ge/zz«g eznzgemzas.se« gewa/zrt b/ez'be».

Es bleibt somit wirklich ausserhalb je-
der Objektivität zu behaupten, dass die
Kantonsbehörden von Graubünden bzw.
der Staat Graubünden erst 1988 Kenntnis
von der neuen Regelung gewann, welcher
1948 mit dem Dekret «Etsi salva» in Kraft
trat.

Darüber hinaus ist hier nochmals zu
betonen, dass auch der Kanton Schwyz
rechtzeitig informiert wurde und dass

auch die Schwyzer Regierung ihr Einver-
ständnis gab: «Die Schwyzer Regierung
gab 1947 ihre Zustimmung zur Einschrän-
kung des Domkapitelwahlrechts auf einen

päpstlichen Dreiervorschlag, wie ihn dann
das Dekret <Etsi salva> vorsah» (Exper-
tenbericht der RKZ, S. 14). Eigentlich be-

grüsste die Schwyzer Regierung sogar die-
se neue Regelung: «Dz'e Zzzsawzmense/-

zzz«g des Wa/z/körpers bringt es «zz'f sz'c/z,

dass bez'z« derzeitige« Regz'nze die bz'znrfne-

risc/ze« Anwärter/izr de« ßisc/zo/ssfzz/zi ei«
/a/ctz'sc/zes T/onopo/ gewiesse«. Der Regie-
rzzrtgsrzzt hat keine« An/ass, sic/z /izr die
Azz/rec/zter/za/ftzng dieses Zzzstawdes ztz

we/zren. Wenn da/zer die vonz aposto/isc/ze«
SYzz/zi vorgese/zezze nezze Rege/zzng des Si-
sc/zo/swa/zirec/ztes de« R/fekt babe« so/ite,
dass azzc/z Razzz/iz/aten anderer Kantone die

Mög/ic/zkeif habe«, Sisc/zo/ ztz werde«, so
beste/zt /izr de« Kanfo« Sckwyz A«/ass, i/zr
zzzztzstinznzen» (Regierungsrats-Protokoll,
12. März 1943, Nr. 573. K.XI. Bistumsver-

trag und Bischofswahl).
5. Verschiedene Aussagen im Gutach-

ten erinnern stark an bereits überholte
klerikalistische und josephinistische Vor-
Stellungen bezüglich der Beziehung zwi-
sehen Kirche und Staat. Wie das Zweite
Vatikanische Konzil mit grösstem Nach-
druck dargelegt hat, sind die politische
Gesellschaft und die Kirche auf je ihrem
Gebiet voneinander unabhängig und au-
tonom. Die Kirche achtet und fördert die

politische Freiheit der Bürger und ihre
Verantwortlichkeit, indem sie die Wahr-
heit des Evangeliums verkündet und alle
Bereiche menschlichen Handelns durch
ihre Lehre und das Zeugnis der Christen
erhellt. Sie braucht dafür wahrlich keine
Bevormundung seitens der Staaten. Die
Kirche braucht keine «politische Mitspra-
chemöglichkeit» im eigentlichen Sinne;
dies ist nicht ihre Aufgabe; sie braucht nur
das Evangelium und muss nur das Evan-

gelium verkünden. Das Evangelium
durchdringt dann alle menschlichen Rea-
litäten. Das Stimmrecht der Katholiken ist
ihr Recht als Bürger, nicht aber das

Stimmrecht der katholischen Kirche. Die
Katholiken treffen ihre Entscheidungen
als verantwortliche Bürger, die katholisch
sind, nicht aber als Katholiken, die Bürger
sind. Sie gehen nicht an die Urnen oder
ins Parlament, um einfach die katholische
Lehre durchzusetzen, sondern um ihre ge-
seilschaftlichen und politischen Überzeu-

gungen geltend zu machen.
6. Mehrmals wird im Gutachten als

Argument die Anerkennung der Katholi-
sehen Landeskirche im Kanton Graubün-
den angeführt. Hierin liegt ein grundsätz-
licher Irrtum vor. Die Katholische Kirche
als solche, mit ihrem Eigenwesen, ihren
Organen und Einrichtungen wurde nicht
vom Kanton Graubünden anerkannt. An-
erkannt wurde die Kantonale Landeskir-
che, das heisst eine Körperschaft öffentli-
chen Rechtes, die eine rein staatliche In-
stitution ist, die ausschliesslich auf staatli-
eher Gesetzgebung beruht. Die Landes-
kirche hat gemäss der Kantonsverfassung
das Recht, Kirchensteuern einzuziehen.
Der Staat übergibt logischerweise diese
«kirchlichen» Steuergelder den einzigen
kirchlichen Körperschaften, die er aner-
kannt hat: den Landeskirchen und den
einzelnen Kirchgemeinden. Die katholi-
sehe Kirche als solche und die Pfarreien
als solche können nicht über dieses Geld
verfügen. Man kann sagen, dass diese

sogenannten Kirchensteuern eigentlich
nicht Beiträge der Katholiken als Gläubi-
ge an die Kirche darstellen, sondern
Beiträge der katholischen Staatsbewohner
an die staatliche Römisch-katholische
Landeskirche. Es ist verständlich, dass vie-
le Katholiken gleichwohl die Auffassung
haben, dadurch die Kirche zu unterstüt-
zen, ohne sich des juristischen Unterschie-
des zwischen der katholischen Kirche und
der kantonalen Landeskirche bewusst zu
sein.

Das Gutachten Fleiner schlägt ab-
schliessend der Regierung des Kantons
Graubünden vor, mit dem Heiligen Stuhl
Verhandlungen aufzunehmen. Dies wäre
unter Umständen eine prüfenswerte Mög-
lichkeit. Diese Verhandlungen könnten je-
doch nicht den Zweck haben, auf früher
vereinbarte Rechte zu pochen - hier wur-
de bereits dargelegt, dass zwischen dem
Kanton Graubünden und dem Heiligen
Stuhl keine gültigen Vereinbarungen be-
stehen. Die Verhandlungen könnten viel-
mehr dazu führen, dass eine eigentliche
Anerkennung der katholischen Kirche im
Kanton Graubünden zustande käme, wo-
bei dies die Freiheit und Autonomie der

Kirche nicht wiederum beeinträchtigen
dürfte. Erst dann könnte der Kanton ge-
genüber der Kirche auch eigene Interes-
sen vertreten. Die Anerkennung der
grundsätzlichen Selbständigkeit und Au-
tonomie der Kirche wie auch eine frucht-
bare Zusammenarbeit zwischen Kirche
und Staat entsprechen, wie bereits gezeigt,
dem Wunsch des Zweiten Vatikanischen
Konzils. Dadurch könnten die Gläubigen
finanzielle Beiträge entrichten, die wirk-
lieh für die Deckung der materiellen Er-
fordernisse der Kirche bestimmt wären.
Diese Gelder würden dann innerkirchlich,
wie das im Kirchengesetzbuch so auch

vorgesehen ist, unter der Autorität des

Oberhirten der Diözese von jenen Orga-
nen, Gremien und Einrichtungen verwal-
tet, die für die Mitbeteiligung und Mitver-
antwortung der Gläubigen bei der Verwal-
tung des kirchlichen Vermögens bestimmt
sind.

Einmal mehr ist sehr zu bedauern, dass

auf blosse Behauptungen gestützt, die
durch das Studium der vorhandenen Un-
terlagen widerlegt werden können, die
Rechtmässigkeit der Ernennung von
Msgr. Wolfgang Haas, Bischof von Chur,
in Frage gestellt wird. Man kann sich des

Eindrucks nicht erwehren, dass dabei eine
tendenziöse Absicht wegleitend ist. Wer
den wahren Sachverhalt ohne Voreinge-
nommenheit betrachtet, kommt eindeutig
zum Schluss; Bei der Ernennung des Chu-
rer Oberhirten hat der Hl. Stuhl alle in-
nerkirchlichen Bestimmungen eingehal-
ten wie auch alle völkerrechtlichen Zu-
sammenhänge genau beachtet.

Der vollständige Text der Stellungnah-
me kann bezogen werden bei der Bischof-
liehen Kanzlei, Hof 19, 7000 Chur.

Chur, 14. Juni 1993

Dr./.M ßo««emam
Bischöflicher Gerichtsvikar

Antwort des Offizials von Chur zur
Erwiderung von Prof. Thomas Fleiner
in der Presse (KIPA 15.6.93
1. In seiner Erwiderung räumt Prof.

Fleiner ein, dass er in seinem Gutachten
die in den verschiedenen Archiven vor-
handenen Dokumente nicht berücksich-

tigt hat. Somit bestätigt Prof. Fleiner das

erste Argument der Stellungnahme des

Offizialates Chur: Ohne das gründliche
Studium der ausschlaggebenden Unterla-
gen kann ein Gutachten keine Beweis-
kraft haben.

2. Der Münchener Offizial Dr. Heinz
Maritz, der 1977 seine Doktordissertation
«Das Bischofswahlrecht in der Schweiz»
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herausgab, hat für die Festschrift «Fides et
lus» (Regensburg 1991) einen Beitrag ver-
fasst mit dem Titel: «Erwägungen zum
Churer <Bischofswahlrecht>». Dort wird
festgehalten: «Die grossen politischen
Umwälzungen in Europa als Folge der
Französischen Revolution führten zu Be-
ginn des 19. Jahrhunderts zum Untergang
des Deutschen Reiches und als Folge
der Säkularisation zum Untergang der
<Reichskirche>. Das Wiener Konkordat
hörte 1803 auf zu bestehen mit der Folge,
dass nach 1803 in keiner Diözese, die bis
dahin zum Deutschen Reich gehört hatte,
ein konkordatsmässig verankertes domka-
pitelsches Bischofswahlrecht mehr be-
stand» (S. 491-492).

Die Arbeit von Dr. Maritz, bei der die-
ser sich auf die einschlägige Literatur be-
zieht, wurde von Prof. Fleiner nicht
berücksichtigt. Aber auch die von Prof.
Fleiner benutzten Gutachten vertreten
dieselbe Auffassung. Der Expertenbericht
im Auftrag der RKZ «Bischofswahlen in
der Schweiz» kommt zur Schlussfolge-

rung: «III. Völkerrechtliche Beziehung
mit dem Kanton Graubünden? Zwischen
dem Kanton Graubünden resp. den alten
Bünden und dem Apostolischen Stuhl be-
standen nie schriftliche vertragliche Bin-
düngen. Partner des Reichskonkordats
von 1448 war der Kaiser, der allerdings
1499 faktisch und 1648 auch rechtlich die
Souveränität über die heutige Schweiz
verlor. Das Wiener Konkordat kann damit
für das Bistum Chur als aufgehoben be-
trachtet werden, weil der Bischofssitz in
der reichsunabhängigen Schweiz lag.
Trotzdem wurde das freie Wahlrecht des

Kapitels in der Art des Wiener Konkor-
dats fortgeführt. Man könnte von einem
völkerrechtlichen Gewohnheitsrecht spre-
chen, das sich entwickelte, und davon,
dass die Bünde an Stelle des Deutschen
Reichs das Konkordat fortsetzten. Eine
solche Annahme setzt eine konstante
Übung wie auch eine Rechtsüberzeugung
voraus. Die Übung des Wahlrechts ist of-
fenkundig. Die <opinio iuris vel nécessita-
tis>, also die Überzeugung, dass die Übung
rechtmässig sei, muss für beide Partner ei-
nes völkerrechtlichen Gewohnheitsrechts
nachgewiesen werden. Für den Kanton
Graubünden resp. die Bünde wäre sie aus
der Überzeugung abzulesen, welche be-
reits den Ilanzer Artikeln (1526) zugrunde
lag, dass nämlich das Domkapitel ein frei-
es Wahlrecht besitze. Dies konnte damals
in einem völkerrechtlichen Kontext ver-
standen werden. Dass auf dieser Seite eine

Rechtsüberzeugung vorhanden war, er-
scheint somit vertretbar. Allerdings wird
die Annahme eines völkerrechtlichen Ge-
wohnheitsrechts am Erfordernis der <opi-

nio iuris> seitens des Apostolischen Stüh-
les scheitern. Es gibt keinerlei Anhalts-
punkte, dass der Apostolische Stuhl dem
Kanton Graubünden Zusicherungen für
die Wahl der Bischöfe durch das Domka-
pitel machte, und ebenso wenig sind Indi-
zien für eine Überzeugung vorhanden,
dass er dem Kanton ein Recht hätte zuer-
kennen wollen. Dies gilt nicht nur für die
Zeit vor 1803, sondern insbesondere auch

für das 19. Jahrhundert» (S. 125-126).
Auch Bundesrichter Dr. Giusep Nay

vertritt dieselbe Überzeugung: «Richtig ist
ebenfalls, dass das Bischofswahlrecht des

Domkapitels im Bistum Chur nicht auf ei-

nem Konkordat beruht, sondern ein inner-
kirchliches Privileg darstellt» (ZGRG
1/89, S. 16).

Die Regierung des Kantons Graubün-
den kann sich und konnte sich also an-
fangs dieses Jahrhunderts auf keine gülti-
ge Vereinbarung mit dem Heiligen Stuhl
stützen. Die Bündner Regierung musste
und konnte keine Verzichtserklärung ab-

geben (Prof. Fleiner meint, die Regierung
hätte 1948 vor der Modifizierung des Bi-
schofswahlmodus eine Verzichtserklärung
abgeben müssen), weil sie kein Völker-
rechtlich verankertes Recht besass, auf
das sie hätte verzichten können. Gerade
weil die Rechtslage so eindeutig war, hat
keine kirchliche Instanz versucht, mit der
Regierung diesbezüglich Verhandlungen
aufzunehmen. So lautet unter anderem
der Brief von Bischof Caminada vom 16.

Februar 1944 an das Corpus Catholicum:
«Unsere Mitteilung bedeutet nicht etwa
die Anerkennung irgendeines Rechtes
kantonaler weltlicher Behörden bezügl.
der Bischofswahl».

3. Dies war auch die stete Überzeu-

gung des Hl. Stuhls, der nach eingehen-
dem Studium sowohl 1926 wie auch 1942

zur eindeutigen Feststellung gelangen
konnte: «Der Heilige Vater habe dem
Gutachten der Kardinäle von der Konsi-
storialkongregation und der Kongregation
für ausserordentliche Angelegenheiten
zugestimmt, nach welchem das Churer
Domkapitel zu Gunsten des Rechtes der
Bischofswahl ein Konkordatsrecht nicht
anrufen kann» (aus demselben Brief von
Bischof Caminada).

4. Prof. Fleiner gibt nun offenbar zu,
dass die Landeskirche «ein Teil des kanto-
nalen Staatsrechts» ist. Damit bestätigt er
indirekt, dass die katholische Kirche als

solche vom Kanton Graubünden nicht an-
erkannt wurde, was er jedoch in seinem
Gutachten mehrfach behauptet hatte.

Chur, 17. Juni 1993

Dr. /ose/>/i M. Bo««e«w/«
Bischöflicher Gerichtsvikar

Bistum Lausanne,
Genf und Freiburg

Im Herrn verschieden
Ten« Cooto//, Ge«/
Geboren am 20. Juni 1905 in Grenoble,

Bürger von Grandvillard, Priesterweihe
1928. Vikar in Carouge von 1928-1931.
Dr. iur. can. in Rom 1934. Professor zu St-
Louis, Genf. Vizeoffizial von 1935-1977.
Gestorben in Genf am 9. Juni 1993.

Bistum Sitten

Ferien im Bischöflichen Ordinariat
Die Büros des Bischöflichen Ordina-

riates (und damit auch das Bischofshaus)
bleiben während des Monats Juli geschlos-
sen.

Generalvikar Norbert Brunner ist je-
doch während des ganzen Monats Juli er-
reichbar. Gesuche und Anfragen für sämt-
liehe Bereiche des Ordinariates sind wenn
möglich schriftlich an ihn zu richten. Besu-
che im Ordinariat sind unbedingt vorher
telefonisch anzumelden.

Über Telefon ist der Generalvikar di-
rekt normalerweise am Vormittag (von
Montag bis Freitag), sonst indirekt über
den Telefonbeantworter erreichbar. Wir
wünschen allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern schöne und erholsame Ferien.

B/scÄö/Z/c/re Kn«z/e;

Hinweise
Arbeitsmappe:
Gott mag Dich
Zum Jahresthema 1993/94 für kirchli-

che Berufe ist eine Arbeitsmappe mit dem
Titel «Gott mag Dich» (biblisch: Gott hebt
Dich) erschienen. Das Anliegen der Her-
ausgeber ist es, die Grundberufung des

Menschen zum Menschsein zur Sprache
zu bringen.

Bausteine zu biblischen Grundaussa-

gen, Katechese, Liturgie, Jugendarbeit
und Pfarreiarbeit regen an, das Thema
«Gott mag Dich» bei verschiedenen Gele-
genheiten in der Pfarreiseelsorge aufzu-
greifen.

Die Arbeitsmappe kann zum Preis von
Fr. 5 - bestellt werden bei: Arbeitsstelle
Kirchliche Berufe, Hofackerstrasse 19,
8032 Zürich, Telefon 01 - 381 88 87.

M/fgeto'/f
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'erstorbene
Beat Pfau, alt Pfarrer,
St. Gallen

«Es ist der Herr.» So steht es im 7. Vers des

21. Kapitels des Johannesevangeliums, das am
dritten Ostersonntag gelesen wurde. An jenem
Tag war Pfarrer Beat Pfau bereits tot. Wenige
Tage nach dem Osterfest wurde er von Gott «zu
sich an den Ort der Vervollkommnung geru-
fen». Dieses Zitat und die ersten vier Worte
dieses Nachrufes stehen in der Todesanzeige,
die Pfarrer Pfau im Hinblick auf sein Sterben
selber noch angeordnet hatte. Sie haben auch
den Gottesdienst geprägt, der vorgängig der
Beerdigung auf dem Priesterfriedhof in St. Gal-
len-St. Fiden gehalten wurde. Er hat somit seine
letzte Ruhestätte nur wenige hundert Meter
von der Pfarreigrenze zu St. Maria-Neudorf
entfernt gefunden, jener Pfarrei, in der er zwar
nur kurze Zeit, vom Frühjahr 1957 bis Novem-
ber 1960, als Vikar gearbeitet hat, die jedoch
seine schönste Stelle gewesen war.

Beat Pfau, aus Zuzwil gebürtig, wurde am
13. Juni 1918 in St. Gallen geboren und drei
Tage später in der St.-Otmars-Kirche getauft.
Im Osten der Stadt ist er aufgewachsen, hat er
im Kreis von zwei Schwestern, die ihren Bruder
überlebt haben, seine Jugendjahre verbracht.
Er besuchte die Katholische Kantonsrealschule
und die Kantonsschule, an welcher er 1939 eine

gute Maturanote erwarb. Alsdann studierte er
in Freiburg Philosophie und Theologie; letztere
schloss er mit dem Lizentiat ab. Nach erfolg-
reichem Weihekurs im Seminar St. Georgen
empfing er am 6. April 1946 in der Kathedrale
St. Gallen von Bischof Josephus Meile die Prie-
sterweihe. Schon am folgenden Tag feierte Beat
Pfau in der Heiligkreuz-Kirche St. Gallen die
Primiz.

Seine seelsorgerlichen Erfahrungen sam-
melte der Neupriester sowohl auf dem Land als

auch in der Stadt. Zunächst war er Kaplan in
Kirchberg, ab 1950 Kaplan in Andwil und 1957

wurde er Vikar in St. Maria-Neudorf in St. Gal-
len. Von da wurde er 1960 als Pfarrer nach Nie-
derwil gewählt. Während eineinhalb Jahrzehn-
ten leistete er dort unermüdlichen und pflicht-
bewussten Einsatz. Pflichtbewusstsein und
Zuverlässigkeit waren Pfarrer Beat Pfaus prä-
gende Charakteristika. Sie haben es ihm wahr-
scheinlich nicht immer leicht gemacht.

Aus gesundheitlichen Gründen musste sich
Pfarrer Pfau 1975 nach einer leichteren Stelle
umsehen, nachdem auch ein längerer Aufent-
halt im Tessin nicht die erwünschte Besserung
gebracht hatte. So wurde er Pfarrer in Bollin-
gen am Zürichsee. Noch bevor die dortige schö-

ne Pfarrkirche, ein markantes Kennzeichen in
der Gegend am Zürcher Obersee, weithin sieht-
bar zu Ende restauriert war, sah sich Pfarrer
Pfau 1988 genötigt, sich von der Seelsorgsarbeit
zurückzuziehen und die Demission einzurei-
chen. Zunächst nahm er Wohnsitz in der Nähe
des Ortes, wo er aufgewachsen war. Vor zwei
Jahren jedoch musste er sich im Josefshaus
den Krankenbrüdern anvertrauen, die ihm
liebevolle Pflege angedeihen liessen.

Pfarrer Beat Pfau gehört zu jenen Priestern,
die mehrmals ins Katholische Kollegium, das

Parlament des Konfessionsteils (an anderen
Orten Synode genannt) gewählt wurden. Er
gehörte diesem Gremium als Vertreter von
Niederwil von 1963 bis 1975 und als solcher von
Bollingen von 1984 bis zu den Neuwahlen 1991

an; freilich konnte er während der letzten
Amtsperiode nur noch ganz wenige Male an
den Sitzungen teilnehmen.

Am Vormittag des 28. April wurde Pfarrer
Pfau unmittelbar neben der Kirche von St. Fi-
den zur letzten Ruhe bestattet, begleitet vom
Gebet von Bischof Otmar Mäder und vieler
Mitbrüder des Verstorbenen.

ArnoM ß. Äamp/h

Neue Bücher
Kirche im Untergrund

Franz Gansrigier, Jeder war ein Papst. Ge-
heimkirchen in Europa. Otto Müller Verlag
Salzburg 1991, 204 Seiten.

Die auseinandergebrochene Tschechoslo-
wakei ist nicht nur von den bekannten Span-

nungen mit Tschechen, Mähren und Slowaken
geprägt. Dazu kommen soziale und konfessio-
nelle Frontstellungen, und sie sind viel differen-
zierter, als man oberflächlich annimmt. Auch
innerhalb der katholischen Kirche gibt es ver-
schiedene Lager, die nur schwer zueinanderfin-
den. Der slowakische Katholizismus ist stark
nach Polen hin orientiert, während im Westen,
in Böhmen und Mähren, ein ausgeprägt säkula-
risierter Umgang mit der Kirche vorherrscht.
Diese Reserve hat eine lange Tradition, die weit
in die Donaumonarchie zurückreicht, «als Böh-
men noch bei Österreich war».

Aber auch die jüngste, nun auch der Ge-
schichte angehörende Vergangenheit hat ein
schwieriges Erbe der Spaltung hinterlassen.
Priester und Gläubige, die mit der Partei und
dem kommunistischen Staat kollaboriert hat-

ten, und Priester, die aus dem Untergrund auf-
tauchen, finden schwer zueinander. Die Last
der Vergangenheit lässt sich nicht so einfach ab-
schütteln. Gross ist da die Gefahr der Verallge-
meinerung. Nicht jeder, der aus dem Unter-
grund aufsteigt, ist ein Heiliger, auch wenn er
dazu neigt, die Vergangenheit zu heroisieren.
Im Untergrund muss man zwei Gruppen gut
auseinanderhalten. Da sind einmal die Prie-
ster, denen das Regime Berufsverbot auferlegt
hatte. Sie arbeiteten in Gelegenheitjobs und üb-
ten unter erschwerten Bedingungen im Unter-
grund priesterliche Funktionen aus.

Dazu kommt aber noch ein Untergrund,
der als Geheimkirche völlig getrennt von amtli-

chen Kirchenstrukturen lebte. Doch diese Kir-
che mit Wissen und dem Segen Roms genoss
spezielle Privilegien. Diese Untergrundkirche
war Ausdruck des Überlebenswillens einer ver-
folgten Kirche. Ihre Kontaktferne zu bekann-
ten kirchlichen Amtsträgern war von Überle-

gungen der Tarnung geboten. Im Untergrund
entwickelte diese Kirche ihre eigene Dynamik.
Schon unter Pius XII. und intensiv unter Paul
VI. wurden in diesem Untergrund Priester, die

vom Staat suspendiert waren, zu Bischöfen ge-
weiht. Und diese Bischöfe zimmerten nun auf
eigene Faust ihre Hierarchie. Es gibt etwa 300

Priester aus dieser Gruppierung; von ihnen ha-
ben unter den noch Lebenden etwa 15 die Bi-
schofsweihe. In diesem Untergrund wurden
auch Verheiratete zu Priestern geweiht. Dazu
gibt es ein nicht bestätigtes, aber immer wieder
auftauchendes Gerücht, dass sogar Frauen zu
Priestern geweiht wurden. Dass solche Tatsa-
chen und Gerüchte aktuellen Diskussionen um
Zölibat und Frauenordination Auftrieb geben,
wundert keinen.

Diese Untergrundkirche hatte in Felix Da-
videk eine schillernde Leitfigur. Führungsqua-
litäten und Überzeugungskraft sind ihm nicht
abzusprechen. Aber Davidek und seine Gene-
ralvikarin Ludmila Javorova scheinen nicht nur
ein historisches, sondern auch ein psychiatri-
sches Phänomen zu sein.

Diese Geheimkirche wuchs in jahrzehnte-
langer Untergrunderfahrung zusammen. Sie tut
sich heute schwer, wieder in ein normales Ge-
meindeleben zurückzukehren. Zu intensiv wa-
ren die Erfahrungen und Erlebnisse der Hei-
denzeit, und zu gross ist die Reserve gegenüber
jenen, die im Verdacht stehen, sich damals an-
gepasst zu haben.

Der österreichische Autor des Buches hat in
intensiver Recherchiertätigkeit, die sich am
Rande auch auf Rumänien, Ungarn, die Ukrai-
ne und China ausweitet, viel wertvolles Mate-
rial über dieses heute auch menschlich tragi-
sehe Problem zusammengetragen. Für diese
mühevolle Arbeit an einem Werk, das sich aus
kleinen Mosaiksteinen zusammensetzt, ver-
dient er Anerkennung und Dank. Aber das Ma-
terial ist nicht zusammengewoben. Interview
steht neben Interview, Widersprüche werden
offenbar, aber sie bleiben im Räume stehen.
Das ermüdet die Lektüre.

Niemand wird es dem Autor wehren, Partei
zu ergreifen für die beinahe Vergessenen. Es

geht ja um menschliche Schicksale, Enttäu-
schungen und Verbitterungen. Doch wäre diese
Anteilnahme überzeugender geworden ohne
gehässige Attacken gegen die heutige Kirche in
der CSFR.

Eines hat Franz Gansrigier offensichtlich
erreicht. Die Bischöfe der CSFR haben einen
gemeinsamen Hirtenbrief herausgegeben und
versprochen, sich dieser Probleme wohlwollend
anzunehmen. Leo £"«/;>?

Kirchliches Leben im Kanton Luzern des 18. Jahrhunderts

Die Protokolle der bischöflichen Visitatio-
nen des 18. Jahrhunderts im Kanton Luzern.
Bearbeitet und herausgegeben von Anton
Gössi und Josef Bannwart (+). Luzerner Histo-

rische Veröffentlichungen, Bd. 27, Rex-Verlag,
Luzern/Stuttgart 1992, 542 Seiten.

Die Bedeutung des Konzils von Trient zur
Reform der Kirche an Haupt und Gliedern
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kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Durch Beschluss vom 11. November 1563 ver-
ordnete die Kirchenversammlung die regelmäs-
sige Visitation der Diözese durch den Bischof.
Eine Institution, die in ihren Wurzeln bis in die
Urkirche zurückreicht und im Laufe des Spät-
mittelalters weitgehend wirkungslos geworden
war, gelangte dadurch zu neuer Blüte. Das Kon-
zil verpflichtete die Bischöfe zu einer jährlichen
Visitation ihrer Diözese.

Der Kanton Luzern, der bis 1814 zum Bis-
tum Konstanz gehörte, wurde 1586 zum ersten
Mal nach dem Tridentinum visitiert. Oskar Va-
sella hat seinerzeit dieses Visitationsprotokoll
über den Schweizerischen Klerus des Bistums
Konstanz bearbeitet und 1963 in den Quellen
zur Schweizer Geschichte herausgegeben. Die-
ses Protokoll erschliesst wichtige Informatio-
nen zur Priesterbildung und zum kirchlichen
Leben im Zeitalter der katholischen Reform.

Nun liegt eine ähnliche Quelle aus dem 18.

Jahrhundert, vorzüglich aufbereitet, für den
Kanton Luzern vor. Josef Bannwart (+1980),
der langjährige Vorsteher der diözesanen Fi-
nanzverwaltung, hat sich nach seinem gesund-
heitlich bedingten Rücktritt der Visitationspro-
tokolle der Schweizer Quart des Bistums Kon-
stanz aus dem 18. Jahrhundert angenommen.
Er beschränkte sich vorerst auf den Kanton Lu-
zern. Daneben versuchte er, Biographien aller
Luzerner Kleriker vom 17. bis zum 19. Jahrhun-
dert zu erstellen. Nach seinem Tode gelangte
der gesamte wissenschaftliche Nachlass an das

Luzerner Staatsarchiv, wo Anton Gössi mit der
weitern Bearbeitung und der Herausgabe der
Visitationsakten beauftragt wurde, während
Waltraud Hörsch die Weiterbearbeitung und
Herausgabe der Klerikerbiographien über-
nahm. Das Ergebnis ihrer Arbeit soll zu einem
spätem Zeitpunkt in der gleichen Reihe er-
scheinen.

Die Visitatoren reisten nach einem be-
stimmten Plan durch den Kanton Luzern. Sie
Hessen sich in jedem Dekanat an einem oder
zwei Orten nieder, wohin sich die einzelnen
Geistlichen und die Denunzianten zum Verhör
begeben mussten. Reiseplan und Visitationssta-
tionen waren immer etwa gleich: Luzern, Hoch-
dorf, Beromünster, Sursee, St. Urban, Willisau
und Ruswil, Rückkehr nach Luzern. Der Weih-
bischof, der diese Delegation anführte, beteilig-
te sich in der Regel nicht an der eigentlichen Vi-
sitation. Während der Befragung der Kleriker
reiste er von Ort zu Ort, weihte Kirchen, Kapel-
len und Altäre und spendete das Sakrament der
Firmung. Über die Verhöre führten die Visita-
toren, die einem der beiden Stifte der Stadt
Konstanz (St. Stephan und St. Johann) an-
gehörten, ein genaues Protokoll in lateinischer
Sprache. Diese Protokolle bildeten die Grund-
läge für den Visitationsbericht an den Bischof
von Konstanz und an den Rat von Luzern.
Durchschnittlich fand alle zehn Jahre eine
bischöfliche Visitation statt.

Höchst aufschlussreich sind die eigentlichen
Visitationsberichte, die ungeschminkt das nicht
immer erbauliche Leben der Chorherren und
Seelsorger schildern. Ein eher knappes Glossar
dient dem bessern Verständnis der lateinisch
geschriebenen Visitationsberichte. Dafür ist ein

reichhaltiges Register zur Hilfe für den Benüt-
zer vorhanden. Wer sich mit der Orts- oder

Pfarreigeschichte im Kanton Luzern beschäf-

tigt, wird in Zukunft nicht mehr um diese reich-
lieh fliessende Quelle herumkommen.

Dem Staatsarchiv Luzern ist zur Herausga-
be dieser für den Kanton und damit für einen
wichtigen Teil der Schweizerquart des ehemali-

gen Bistums Konstanz bedeutsamen Quelle zu
gratulieren. Möge sie sich für die Geschichts-
forschung anregend und befruchtend auswir-
ken! A/où S/einer

Die Katharer

Arno Borst, Die Katharer. Mit einem Nach-
wort von Alexander Patschovsky, Herder/spek-
trum 4025, Verlag Herder, Freiburg i.Br. 1991.
324 Seiten.

Der heute emeritierte Mediävist der Uni-
versität Konstanz, Arno Borst, hat mit einigen
gern gelesenen historischen Werken eine grosse
Gemeinde von dankbaren Lesern und Vereh-
rem. Seine Wahlheimat Konstanz (seit 1968)
und der so reiche Kulturraum rings um den Bo-
densee verdankt ihm besonders das grosse
Werk «Mönche am Bodensee 610-1525» (Thor-
becke, Sigmaringen 1978).

Das vorliegende Spektrum-Taschenbuch
macht Arno Borsts Erstlingswerk wieder einem
breiten Leserkreis zugänglich. Es ist die unter
Hans Heinrich Schaeder und Percy Ernst
Schramm 1951 entstandene Göttinger Disserta-
tion «Die Katharer». Der Nachkriegshistoriker
hatte noch das Glück, die grossen alten Ge-
schichtsgelehrten Karl Brandi, Hermann Heim-
pel und Herbert Grundmann zu hören und als

Mentoren zu kennen. Seine Publikationen wer-
den von diesen Altmeistern in der Vertrautheit
mit dem Mittelalter und der Pflege eines gera-
dezu eleganten Stils viel übernehmen.

Die Dissertation über die Katharer war ein

grosser Wurf, ein Glücksfall, wie er sich auch in
der Historie selten ereignet. Seit der Gesamt-
darstellung des Elsässers Charles Schmidt
(1849) war die Katharer-Forschung eingeschla-
fen. Arno Borst geht der geistigen Herkunft der
Katharer nach, den orientalischen Manichäern
und den byzantinischen Bogomilen. Er unter-
sucht aber ebenso die Einflüsse der besiegten
Ketzer auf die katholischen Sieger.

Seither hat Borsts Katharer-Buch wohl vie-
le Einzelstudien angeregt, man kann im Um-
kreis von Carcassone und anderswo auch eine

gewisse Katharer-Romantik feststellen. Arno
Borst ist aber immer noch grundlegend, der fixe
Punkt, von dem man ausgehen muss.

Leo £ff//n

Säckingen

Walter Berschin (Herausgeber), Frühe Kul-
turen in Säckingen. Zehn Studien zu Literatur,
Kunst und Geschichte, Jan Thorbecke Verlag,
Sigmaringen 1991, 198 Seiten.

Mit einiger Verspätung bietet dieser vor-
züglich illustrierte und vornehm gestaltete
Band die wissenschaftlichen Beiträge einer Stu-

dientagung, die in Stein-Säckingen - oder nun
moderner «Bad-Säckingen» - 1988 veranstaltet
wurde. Das damalige Symposium nannte sich
«Wissenschaft vor Ort». Die Tagung in der

Grenzstadt wurde von deutschen und schweize-
rischen Wissenschaftlern bestritten. Das Buch
gibt Kenntnis über das in spätmerowingischer
Zeit entstandene und 1806 säkularisierte Da-
menstift und seine kulturelle Bedeutung. Der
Kunsthistoriker kommt mit dem Beitrag über
die Krypta des Fridolinsmünsters (H. Wischer-
mann) und der Darstellung des Schatzes von
Säckingen (A. Reinle) auf die Rechnung. Für
die Kirchengeschichte der Schweiz sind die Fri-
dolinslegenden von Interesse (K. Kunze). Wer-
ner Vogler, Stiftsarchivar von St. Gallen, unter-
sucht den Besitz von Säckingen im Mittelalter
in Churrätien. Leo £«//«
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NEUE BUCHER

Mystik und Religiosität

Josef Sudbrack, Mystische Spuren. Auf der
Suche nach christlicher Lebensgestalt, Echter
Verlag, Würzburg 1990, 367 Seiten.

Ein Buch über Mystik allein kann nie in die
Mitte des Geheimnisses vordringen, und ein so
erfahrener Fachmann wie Josef Sudbrack weiss
das auch. Deshalb gibt er seinem Buch, das aus
einer Sammlung verschiedener Aufsätze und
Einzelpublikationen besteht, den zutreffenden
Titel «Spuren». Sudbrack breitet hier, auf ver-
schiedene einzelne Probleme angewandt, sein
reiches theoretisches Fachwissen aus. Das trifft
besonders zu in kritischen Untersuchungen zu
Formen der «neuen Religiosität». So bietet das

Buch gleich zwei grosse Vorteile. Zuerst umfas-
sende wissenschaftliche Darstellung der mysti-
sehen Theologie. Darin finden Spezialgebiete
wie ostkirchliche und westliche Mystik im Ver-
gleich eingehende, selbständige Abschnitte.
Auch die Jesus-Erfahrungen der Geistlichen
Exerzitien des hl. Ignatius und auch das Exerzi-
tienbüchlein in seiner gesamttheologischen Or-
tung sind Glanzstücke für sich. Auch die Eigen-
art evangelischer Spiritualität wird berücksich-
tigt. Da liegt viel Anregung für das ökumeni-
sehe Gespräch. Eine aktualisierte Darstellung
der Volksfrömmigkeit zeigt deutlich, dass auch

Volksfrömmigkeit ein Aspekt von Spiritualität
jetzt lebender Menschen darstellt und nicht als

verstaubtes Relikt eines Volkskunde-Museums

erhalten werden muss. Das schlägt nun
Brücken in die Gegenwart mit kritischen Be-

trachtungen neuer Phänomene wie New Age,
Wendezeit-Erwartung, Wassermann-Zeitalter
usw. In zwei umfangreichen Arbeiten setzt sich
J. Sudbrack auch vornehm distanziert mit Eu-
gen Drewermann und den Grenzen seiner psy-
choanalytischen Optik auseinander.

Leo Ltf/m

Fürbitten
Josef Fink (Herausgeber), Gemeindefürbit-

ten und Einführungsworte. Für alle Sonntage
und Feste der Lesejahre A, B, C, Verlag Styria,
Graz 1991, 231 Seiten.

Einführungsworte und Fürbitten sind Chan-

cen der Eucharistiefeier: mit ihnen kann der Li-
turge auf den Menschen zugehen und auf seine
besondere Situation eingehen. Es kommt viel
darauf an, wie ein Priester seine Gemeinde von
Anfang an einladen und motivieren kann. Und
dass es Fürbitten von verschiedener Dichte und
Qualität gibt, weiss jeder, der ein Ohr dafür hat.
Fürbitten können sprachlich unbeholfen oder
manieristisch sein, sie können grob und indis-
kret, aber auch steril und weltfremd, verschro-
ben und provozierend wirken. Wer sich auf Ge-
meindefürbitten einlässt, braucht Fingerspit-
zengefühl.

Josef Finks Gemeindefürbitten haben den
Vorteil, dass sie nicht am Schreibtisch entstan-

den sind. Sie sind Teamwork mit Liturgiegrup-
pen verschiedener Gemeinden. Auch ein paar
Geistliche stehen dahinter. Die Folge davon ist,
diese Fürbitten sind liturgisch korrekt und
sachlich, sprachlich sauber und lebensnah, ohne
moralisierende Tendenzen oder politische An-
spielungen. Die Einleitungen und Fürbitten
sind auch jenen zu empfehlen, die beide Teile
der Liturgie selber verfassen, was sehr lobens-
wert ist. Es kommt aber da unweigerlich eine
Zeit, wo man Anregungen dringend braucht,
damit man nicht auf Routinebahnen weiter-
fährt. Leo £«//«

Lesejahr B

Franz Burgey, Deine Weisung hören. Aus-
gewählte Predigten zum Lesejahr B, Verlag
Friedrich Pustet, Regensburg 1990, 78 Seiten.

An die dreissig Kurzpredigten zum Lese-

jähr B sind in diesem Bändchen gebündelt. Es
sind keine homiletischen Monumente, dafür
sind es packende, handliche Glaubensworte an
eine aufgeschlossene Gemeinde. Burgey weiss
Interesse zu wecken mit packenden Beispielen
und ansprechenden Vergleichen, die aber nie
für sich selber dastehen, sondern zum Wesentli-
chen führen, wie es dem Ethos dieses engagier-
ten Seelsorgers und Universitätslehrers ent-
spricht. Leo Ltt/in

Georg Baselitz
Der Vorhang «Anna selbdritt» von 1987

Kunstmuseum Basel
5. Juni-29. August

Dienstag-Sonntag 10-17 Uhr

Es erscheint ein Katalog

Kunstmuseum Basel, St.-Alban-Graben 16
CH-4010 Basel, Tel. 061 - 271 08 28
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Die Röm.-kath. Kirchgemeinde Egg (ZH)

sucht nach Vereinbarung

Pastoralassistenten/-in

der/die mit Schwerpunkt in der Gemeinde Mönch-
altorf die Pfarreiseelsorge betreut und in der Pfar-
rei Egg (Egg, Mönchaltorf und Oetwil am See) ge-
samtpfarreiliche Aufgaben, insbesondere Kinder-
arbeit, Mitarbeit bei der Gottesdienstgestaltung
sowie einige Stunden Religionsunterricht über-
nimmt.

Wir wünschen uns eine initiative, kontaktfreudige
und teamfähige Persönlichkeit, die bereit ist, mit
uns auf dem Glaubensweg zu sein. Sie sollten
nach Möglichkeit Wohnsitz in Mönchaltorf neh-
men.

Auf Fragen gibt Ihnen Herr Pfarrer I.Zimmermann,
Egg, Telefon 01-984 11 10, gerne Auskunft.

Falls Sie interessiert sind, erwartet Ihre schriftliche
Bewerbung gerne Herr L. Landolt, Kirchenpflege-
Präsident, Im grünen Hof 22, 8133 Esslingen

Römisch-katholische Kirchgemeinde
Zürich-Erlöser

Zur Ergänzung unseres Teams (Pfarrer, Sozialarbei-
terin, Katechetin) suchen wir auf 1. September 1993
oder nach Vereinbarung einen/eine vollamtliche/n

Pastoralassistenten/-in
Aufgabenbereich:
- Mitarbeit in Verkündigung und Liturgie
- Mitarbeit in der Pfarreileitung
- Religionsunterricht auf der Oberstufe
- Betreuung von Jugendgruppen
- Seelsorge an der Epilepsie-Klinik
- andere seelsorgliche Bereiche nach Absprache

Wir freuen uns auf eine initiative, einsatzfreudige,
teamfähige Persönlichkeit.
Anstellungsbedingungen im Rahmen der Rieht-
linien des Verbandes der Katholischen Kirchge-
meinden der Stadt Zürich.

Nähere Auskunft erteilt gerne: Pfarrer Franz von
Atzigen, Zollikerstrasse 160, 8008 Zürich, Telefon
01-422 13 77.

Bewerbungen sind zu richten an: Armin Näf, Prä-
sident der Kirchenpflege, Bleulerstrasse 33, 8008
Zürich, Telefon 01 - 435 22 51 (Geschäft), 01 - 38147 97
(Privat)

Katholische Kirchgemeinde Engstringen/
Oberengstringen

Wir suchen zur Ergänzung unserer Pfarreihelferin eine(n)
Teilzeitangestellte(n) 50% oder nach Vereinbarung
als

Katechetin/Katecheten/
Jugendarbeiterin/Jugendarbeiter

für die Aufgabenbereiche:
- Religionsunterricht an der Mittel-/Oberstufe
- Betreuung von Jugendlichen
- Mitarbeit in der Pfarrei nach Absprache.

Wir freuen uns auf eine

- initiative, einsatzfreudige, teamfähige Persönlichkeit,
die für die Katechese und Jugendarbeit entsprechend
ausgebildet ist.

Wir bieten:
- eine interessante, vielseitige Tätigkeit mit zeitgemässer

Besoldung.

Stellenantritt:
- auf neues Schuljahr 93/94 oder nach Vereinbarung.

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie
bitte an: Herrn Alois Bachmann, St.-Niklaus-Strasse 25,
8103 Unterengstringen, Telefon 01-75047 35, der Ihnen
auch gerne weitere Auskünfte erteilt

Römisch-katholische Pfarrei
St. Andreas, Uster

Für die neugeschaffene Stelle suchen wir nach
Vereinbarung

eine Pastoralassistentin/
Jugendarbeiterin oder
einen Pastoralassistenten/
Jugendarbeiter

Der Aufgabenbereich umfasst Pastoral- und Jugendarbeit.
Der Schwerpunkt liegt in der Jugendarbeit.
Wir erwarten:
- Ausbildung als Pastoralassistent(in)
- gesundes Verhältnis zur Kirche
- Bereitschaft, Religionsunterricht zu erteilen
- gute Zusammenarbeit
- Eignung und Freude an der Jugendarbeit, um Bestehendes

zu fördern und Neues aufzubauen

Wir bieten:
- selbständige Arbeit
- angenehmes Arbeitsklima
- Büroräumlichkeiten und Platz für Aktivitäten mit den Jugend-

liehen
- Anstellung gemäss der Anstellungsordnung der Röm.-kath.

Körperschaft des Kantons Zürich
- Hilfe bei der Wohnungssuche

Für weitere Auskünfte können Sie sich an Flerrn Pfarrer L. Huber,
Neuwiesenstrasse 17, 8610 Uster (Telefon 01-940 56 56), oder an
Herrn H.R. Baumann (Präsident der Jugendkommission), Hof-
Strasse 4, 8610 Uster (Telefon 01-941 07 25), wenden.
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bis zum
24. Juli 1993 an Herrn H.R. Baumann, Hofstrasse 4, 8610 Uster
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Rauchfreie

Opferlichte
in roten, farblosen oder bernsteinfarbenen Be-

ehern können Sie jederzeit ab Lager beziehen.
Unsere Becher sind aus einem garantiert umweit-
freundlichen, glasklaren Material hergestellt und

können mehrmals nachgefüllt werden.

Verlangen Sie bitte Muster und Offerte!

HERZOG AG
KERZENFABRIK SURSEE
6210 Sursee Telefon 045 - 2110 38

Verkaufe

spanische Holzstatue, hl. Johannes Baptista
103 cm, um 1640, sehr qualitätvolle Arbeit mit prächtiger alter Fassung;

feines süddeutsches

Hochrelief
holzgeschnitzt, Auferstehung Christi, um 1780, Originalrahmenbreite: 103 cm,
Höhe: 58 cm.
Auskunft über Chiffre 1676, Schweiz. Kirchenzeitung, Postfach 4141, 6002 Luzern

Archivierung der SKZ
Für die Aufbewahrung der laufenden Nummern
der Schweizerischen Kirchenzeitung sowie
für die vollständigen Jahrgänge offerieren wir
Ihnen die praktischen, verbesserten Ablege-
schachteln mit Jahresetikette.
Stückpreis Fr. 5.30 (plus Porto).
Gültig ab September 1989.

Raeber Druck AG Postfach 4141 6002 Luzern

Opferschalen Kelche Tabernakel usw. Kunstemail
Planen Sie einen Um- oder Neubau Ihrer Kapelle? Wir beraten
Sie gerne und können auf Ihre Wünsche eingehen.

GEBR. JAKOB + ANTON HUBER
KIRCHENGOLDSCHMIEDE
6030 EBIKON (LU)
Kaspar-Kopp-Strasse 81 041-364400
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Buber Martin

Das Buch der Preisungen
Lambert Schneider, Fr. 32.30

In Martin Bubers Verdeutschung der Psal-
men bekommt das «Buch der Preisungen»
eine unerwartete Frische, man glaubt, es
noch nie gelesen zu haben, und es ist wie-
der neu wie am ersten Tag.

Raeber Bücher AG, Frankenstrasse 9,
6002 Luzern, Telefon 041 - 23 53 63

Die drei
katholischen
J ugendzeitschriften
Arbeitsgemeinschaft
der Katholischen Kinder-
und Jugendpresse
(AKJP)
Postfach
6000 Luzern 5

Neue Mikrofonanlage!
Erhöhen auch Sie die Verständlichkeit

in Ihrer Kirche durch eine

Steffens-Mikrofonanlage.

Bereits über 125 Steffens-Mikrofon-
anlagen in der Schweiz,

über 6000 Steffens-Mikrofonanlagen
in aller Welt.

Trotz bester Referenzen bieten wir Ihnen
kostenlos eine Steffens-Mikrofonanlage

zur Probe.

Rufen Sie uns an, oder schicken Sie uns
den Coupon.

Coupon:
O Wir machen von Ihrem kostenlosen,

unverbindlichen Probeangebot Gebrauch und
erbitten Ihre Terminvorschläge

O Wir sind an einer Verbesserung
unserer bestehenden Anlage interessiert

O Wir planen den Neubau einer Mikrofonanlage
O Schicken Sie uns Ihre Unterlagen

Name/Stempel:

Strasse:

Ort:

Telefon:
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Bitte ausschneiden und einsenden an: ^
2

Telecode AG, Industriestrasse 1

CH-6300 Zug, Telefon 042-221251, Fax 042-221265

ELEKTROAKUSTIK

Im Aachener Dom stellt
Steffens seine

Spitzentechnologie
wieder unter Beweis!


	

